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Militärregierung — Deutschland 
Amerikanisches Kontrollgebiet 

Gesetz Nr. 67 
A u s s t a t t u n g d e r G e b i e t s k ö r p e r s c h a f t 

G r o ß - B e r l i n m i t G e l d 

Die Mil i ta fgouven eure und Oberbefehlshaber der 
brit ischen, der französischen und der amerikanischen 
Zone sind dahin übere ingekommen, daß die Bank 
Deutscher Länder die Gebietskörperschaft Groß-
Berl in mit den Beträgen in Deutscher Mark zu ve r -
sorgen hat, welche diese Körperschaft auf Grund 
der von den K o m m a n d a n t e n des französischen, des 

britischen und des amerikanischen Sektors von Groß-
Berlin erlassenen und mit Zus t immung der Mil i tär-
gouverneure und Oberbefehlshaber am 20. März 1949 
in Kraft getretenen Verordnung über die Err ichtung 
der Berl iner Zent ra lbank an diese Bank zu zahlen 
h a t 

ES WIRD DAHER ANGEORDNET: 

Artikel I 
Auf Grund der Vorschriften des Ar t ike ' s III des 

Gesetzes Nr. 60 der Mil i tärregierung (abgeänder ter 
Text), . Err ichtung der Bank Deutscher Länder , hat 
die Bank Deutscher Länder der Gebietskörperschaft 
Groß-Ber l in für Rechnung des Vereinigte» Wi r t -
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schaftsgebieles und der Länder der französischen 
Zone diejenigen Beträge in Deutscher Mark zur 
Verfügung zu stellen, welche die Gebietskörperschaft 
Groß-Berlin der Berliner Zentralbank auf Grund 
der Vorschriften des Artikels VIII Ziffer 52 der vor-
stehend bezeichneten Verordnung der Militärregie-
rung über die Errichtung der Berliner Zentralbank 
zu erstatten hat, nämlich die Beträge, die 

a) gemäß den Vorschriften der Ziffer 6 des zwei-
ten Abschnitts der Verordnung zur Neuordnung des 
Geldwesens, die von den Kommandanten des fran-
zösischen, des britischen und des amerikanischen 
Sektors von Berlin mit Wirkung vom 25. Juni 1948 
erlassen wurde, und gemäß Ziffer 1 (b) der Bestim-
mung Nr. 1 zur Durchführung dieser Verordnung 
von der nachstehend (Artikel VIII, c) bezeichneten 
Währungskommission verausgabt worden sind; 

b) von dieser Währungskommission als Erstaus-
statlung gemäß den Vorschriften der Ziffer 16 des 
fünften Abschnitts der genannten Verordnung zur 
Neuordnung des Geldwesens gewährt worden sind; 

c) dieser Währungskommission im Rahmen des ihr 
gemäß Ziffer 1 der Verordnung Nr. 3 zum Militär-
regierungsgesetz Nr. 61 — Erstes Gesetz zur Neu-
ordnung des Geldwesens (Währungsgesetz) — ein-
geräumten Sondervorschusses von 75 Millionen 
Deutsche Mark zugeflossen sind; 

d) auf Grund der Vorschriften der Ziffer 8a der 
von den Kommandanten des französischen, des bri-
tischen und des amerikanischen Sektors von Berlin 
mit Wirkung vom 20. März 1949 erlassenen Dritten 
Verordnung zur Neuordnung des Geldwesens (Wäh-
rungsergänzungsverordnung) von der Berliner Zen-
tralbank der Gebietskörperschaft Groß-Berlin ge-
währt worden sind; 

e) gemäß den Vorschriften des Artikels I Ziffer la 
und b der von den Kommandanten des französischen, 
des britischen und des amerikanischen Sektors von 
Berlin mit Wirkung vom 20. März 1949 erlassenen 
Vierten Verordnung zur Neuordnung des Geldwesens 
(Umstellungsergänzungsverordnung) von der Ber-
liner Zentralbank den nachstehend (Artikel VIII, d) 
bezeichneten Geldinstituten auf Girokonten gutge-
schrieben worden sind. 

Artikel II 
Zur Deckung der Beträge, die gemäß den Vor-

schriften des Artikels I von der Bank Deutscher 
Länder zur Verfügung gestellt werden, sind von 
dem Vereinigten Wirtschaftsgebiet und den Län-
dern der französischen Zone zinsfreie Schuldver-
schreibungen auszustellen und der Bank Deutscher 
Länder zu übergeben. 

Artikel III 
Der Gesamtbetrag der nach Artikel II zu über-

gebenden Schuldverschreibungen ist zu Lasten des 
Vereinigten Wirtschaftsgebietes und der Länder der 
französischen Zone nach dem Verhältnis aufzuteilen, 
das in § 10 Absatz 3 der mit Wirkung vom 27. Juni 
1948 erlassenen Zweiten Durchführungsverordnung 
zum Militärregierungsgesetz Nr. 63 — Drittes Gesetz 
zur Neuordung des Geldwesens (Umstellungsgesetz) 
— vorgesehen ist. 

Artikel IV 
Die Schuldner der in Artikel II bezeichneten 

Schuldverschreibungen erhalten als Gegenleistung 
Schuldverschreibungen der Gebietskörperschaft Groß-
Berlin im gleichen Betrage, wie dies in Artikel VIII 
Ziffer 53 der vorstehend genannten Militärregie-
rungsverordnung über die Errichtung der Berliner 
Zentralbank bestimmt ist 

Artikel V 
Die folgenden Rechtsvorschriften werden hiermit 

aufgehoben: 

a) die Verordnung Nr. 3 zum Militärregierungs-
gesetz Nr. 61 — Erstes Gesetz zur Neuordnung des 
Geldwesens (Währungsgesetz); 

b) die Einundzwanzigste Durchführungsverordnung 
zum Militärregierungsgesetz Nr. 63 — Drittes Gesetz 
zur Neuordnung des Geldwesens (Umstellungsgesetz). 

Artikel VI 
Die Alliierte Bankkommission wird ermächtigt, 

Verordnungen zur Durchführung und Ergänzung 
dieses Gesetzes zu erlassen. 

Artikel VII 
Der deutsche Wortlaut dieses Gesetzes ist der 

maßgebende Wortlaut. Die Vorschriften der Militär-
regierungsverordnung Nr. 3 und des Artikels II Zif-
fer 5 des Militärregierungsgesetzes Nr. 4 finden auf 
diesen Wortlaut keine Anwendung. 

Artikel VIII 
Im Sinne dieses Gesetzes gelten 
a. als „Vereinigtes Wirtschaftsgebiet" die Länder 

Bayern, Bremen, Hessen, Württemberg-Baden, Nie-
dersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein 
und Hansestadt Hamburg, 

b. als „Länder der französischen Zone" die Länder 
Rheinland-Pfalz, Württemberg-Hohenzollern und 
Baden, 

c. als „Währungskommission" die Deutsche Mark-
Kommission, geschaffen durch Ziffer 15 des fünften 
Abschnitts der vorstehend bezeichneten Militär-
regierungsverordnung zur Neuordnung des Geld-
wesens, 

d. als „Geldinstitute" das Berliner Stadtkontor 
West, die Sparkasse der Stadt Berlin West und die 
Volksbank gemäß der Begriffsbestimmung in Arti-
kel I Ziffer 1 (a) der oben bezeichneten Vierten Ver-
ordnung der Militärregierung zur Neuordnung des 
Geldwesens (Umstellungsergänzungsverordnung). 

Artikel IX 
Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 20. März 1949 

in den Ländern Bayern, Bremen, Hessen und Würt-
temberg-Baden in Kraft. 

IM AUFTRAGE DER MILITÄRREGIERUNG 

Militärregierung — Deutschland 
Amerikanisches Kontrollgebiet 

Gesetz Nr. 22 
Rechnungsprüfung von Besatzungskosten 
und Ausgaben in Auftragsangelegenheiten 

Die Militärgouverneure der amerikanischen und 
der britischen Zone sind übereingekommen, dem 
Rechnungshof des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 
die Rechnungsprüfung von Besatzungskosten und 
verwandten Ausgaben in Auftragsangelegenheiten, 
die aus dem Haushalte des Vereinigten Wirtschafts-
gebietes oder eines Landes gezahlt werden, zu über-
tragen. 

Der Militärgouverneur der britischen Zone wird 
dieses Übereinkommen durch Verkündung des Ge-
setzes Nr. 22 ausführen. 

ES WIRD DAHER ANGEORDNET: 

A r t i k e l I 
Alle Rechnungen über Besatzungskosten und ver-

wandte Ausgaben in Auftragsangelegenheiten, die 
aus dem Haushalte des Vereinigten Wirtschafts-
gebietes oder eines Landes gezahlt werden, sind vom 
Rechnungshofe des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 
zu prüfen. 

A r t i k e l I I 
Zur Durchführung dieses Gesetzes kann die Mili-

tärregierung jeweils Ausführungsverordnungen und 
Anordnungen erlassen. 
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A r t i k e l I I I 
Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. April 1949 

in den Ländern Bayern, Bremen, Hessen und Würt-
temberg-Baden in Kraft. 

IM AUFTRAGE DER MILITÄRREGIERUNG 

Militärregierung — Deutschland 
Amerikanisches Kontrollgebiet 

Ausführungsverordnung Nr. 2*) 
zum Gesetz Nr. 21 der Militärregierung 

Rechtliche Wirkung von Notariatsakten vor
läufiger Ämter für deutsche Angelegenheiten 

Artikel I 
Das vorläufige Amt für deutsche Konsularange-

legenheiten im amerikanischen Auswärtigen Amt 
wird hiermit als vorläufiges Amt für deutsche An-
gelegenheiten im Sinne des Artikels I des Gesetzes 
Nr. 21 der Militärregierung bezeichnet. 

Artikel II 
Diese Ausführungsverordnung findet in den Län-

dern Bayern, Hessen, Württemberg-Baden und 
Bremen und im amerikanischen Sektor von Berlin 
Anwendung. Sie tritt am 22. August 1949 in Kraft. 

IM AUFTRAGE DER MILITÄRREGIERUNG 

Militärregierung — Deutschland 
Amerikanisches Kontrollgebiet 

Allgemeine Genehmigung Nr. 3 
auf Grund der Nachrichtenkontrollvorschrift Nr. 3 
(geänderte Fassung) gemäß Gesetz 191 der Militär

regierung (geänderte Fassung) 

„Kontrolle über Druckschriften, Rundfunk, 
Nachrichtendienst, Fi lm, Theater und Musik 
und Untersagung der Tätigkeit des Reichs

ministeriums für Volksaufklärung und 
Propaganda" 

1. Auf Grund der Nachrichtenkontrollvorschrift 
Nr. 3 (geänderte Fassung) wird hiermit eine Allge-
meine Genehmigung erteilt, wonach jeder, dem die-
ses deutsche Gesetz oder Gesetze der Militärregie-
rung nicht anderweitig untersagen, berechtigt ist, 
Zeitungen, Magazine, Zeitschriften, Bücher, Bro-
schüren, Plakate, Noten und sonstige Veröffent-
lichungen herauszugeben, wobei jedoch Ziffer 6 der 
Nachrichtenkontrollvorschrift Nr. 3 (geänderte Fas-
sung) zu beobachten ist. 

2. Diese Allgemeine Genehmigung findet in den 
Ländern Bayern, Bremen, Hessen und Württemberg-
Baden Anwendung und tritt in diesen Ländern zu 
einem Zeitpunkt in Kraft, der in einer oder meh-
reren zu erlassenden Ankündigungen vorgesehen 
wird. Durch diese Ankündigungen können verschie-
dene Zeitpunkte für das Inkrafttreten in den ein-
zelnen Ländern vorgesehen werden. 

IM AUFTRAGE DER MILITÄRREGIERUNG 

Militärregierung — Deutschland 
Amerikanisches Kontrollgebiet 

Ankündigung 
Die „Allgemeine Genehmigung Nr. 3", ausgefertigt 

auf Grund der Nachrichtenkontrollvorschrift Nr. 3 
(geänderte Fassung) gemäß Gesetz 191 der Militär-
regierung (geänderte Fassung) soll am 22. August 
1949 in Bayern in Kraft treten. 

IM AUFTRAGE DER MILITÄRREGIERUNG 

*) Vgl. GVB1. S. 161. 

Militärregierung — Deutschland 
Amerikanisches Kontrollgebiet 

Allgemeine Genehmigung Nr. 9 
(geänderte Fassung) 

Erteilt auf Grund des Gesetzes Nr. 52 der Militär
regierung 

(in der abgeänderten Fassung) 

„Sperre und Kontrolle von Vermögen" 

Auch bekannt als 

Allgemeine Genehmigung Nr. 2 
(geänderte Fassung) 

Erteilt auf Grund des Gesetzes Nr. 53 der Militär-
. regierung 

„Devisenbewirtschaftung" 
1. Unbeschadet der Vorschriften der Gesetze Nr. 52 

und 53 der Militärregierung wird hiermit nach Maß-
gabe derselben eine allgemeine Genehmigung erteilt, 
welche die Vornahme aller Rechtshandlungen ge-
stattet, die die Eigentumsübertragung an Vermögens-
werten, deren Vermietung oder Verpachtung zum 
Gegenstand haben, sei es, daß sie freiwillig oder 
durch Ausübung des Zwangsenteignungsrechts ent-
sprechend dem Bayerischen Gesetz Nr. 48 zur Be-
schaffung von Siedlungsland und zur Bodenreform 
vom 18. September 1946 (Bayerisches Gesetz- und 
Verordnungsblatt S. 326), dem Hessischen Gesetz zur 
Beschaffung von Siedlungsland und zur Bodenreform 
vom 15. Oktober 1946 (Hessisches Gesetz- und Ver-
ordnungsblatt S. 218) und dem Württemberg-Badi-
schen Gesetz Nr. 65 zur Beschaffung von Siedlungs-
land und zur Bodenreform vom 30. Oktober 1946 
(Württemberg-Badisches Gesetz- und Verordnungs-
blatt S. 263) vorgenommen worden sind, jedoch 
unter der Voraussetzung, daß: 

a) die Übertragung an das Siedlungsunternehmen 
oder denjenigen, der berechtigt ist, das Vermögen in 
Empfang zu nehmen, nach Maßgabe der oben-
genannten Gesetze stattgefunden hat; 

b) Prompte, angemessene und wirksame Ent-
schädigungszahlung für Vermögenswerte, die Gegen-
stand des Gesetzes Nr. 52 der Militärregierung sind, 
auf ein gesperrtes Konto einer Bankanstalt im ame-
rikanischen Kontrollgebiet Deutschlands auf den 
Namen des Eigentümers erfolgt; 

c) Übertragungen von Vermögenswerten, von 
denen sich nachträglich herausstellt, daß sie der 
Rückerstattung an den früheren Eigentümer oder 
seinen Rechtsnachfolger nach Maßgabe eines im 
amerikanischen Kontrollgebiet Deutschlands erlasse-
nen Rückerstattungsgesetzes unterliegen, durch die 
Militärregierung für null und nichtig erklärt wer-
den können. Die Militärregierung wird einen Ter-
min festsetzen, an dem die Vorschriften dieses Unter-
absatzes außer Kraft treten; 

d) jede durch Ausübung des Zwangsenteignungs-
rechtes bewirkte Übertragung von Vermögenswer-
ten, die Personen außerhalb Deutschlands gehören, 
im Einklang mit den Bestimmungen stehen muß, 
die hierüber von den zuständigen deutschen Behör-
den erlassen worden sind; 

e) abwesende und nichtdeutsche Eigentümer, die 
durch Ausübung des Zwangsenteignungsrechtes nach 
Maßgabe dieser Allgemeinen Genehmigung betroffen 
sind oder betroffen werden, gegen eine endgültige 
Entscheidung auf Grund der oben aufgeführten Ge-
setzgebung Berufung an die Militärregierung oder 
die von ihr bestimmte Behörde einlegen können, die 
sich darauf stützt, daß die Entschädigung nicht 
prompt, angemessen und wirksam ist, oder daß der 
Antragsteller, nach seiner Behauptung, eine diskri-
minierende oder in anderer Weise unbillige Behand-
lung erfahren hat. Die Militärregierung oder die von 
ihr bestimmte Behörde kann auf Grund der Berufung 
die in dem vorangegangenen Verfahren getroffenen 
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Fests tel lungen aufheben und die Sache an die zu-
s tändigen deutschen Behörden zurückverweisen mit 
der Weisung, das Verfahren nach Maßgabe der Ver -
fügung der Mil i tär regierung oder der von ihr b e -
s t immten Behörde durchzuführen. Die Mil i tär regie-
rung wird einen End te rmin festsetzen, vor dessen 
Ablauf Berufung gemäß dieser Bes t immung einge-
bracht werden m u ß ; 

f) in Fällen, in denen eine Vermögensüber t ragung 
nach Maßgabe der Bes t immungen dieser Allgemeinen 
Genehmigung für unwi rksam e rk lä r t Worden ist, 
Gesetze zum Schutze des gutgläubigen Erwerbers 
keine Anwendung finden sollen, mi t der Maßgabe 
jedoch, daß in dem Umfange, in dem Verbesserungen 
des Vermögensgegenstandes den Wert desselben noch 
in dem Zei tpunkt erhöhen, in dem die Über t r agung 
für unwi rksam erk lä r t worden ist, der Empfänger 
des Vermögensgegenstandes den Betreffenden zu 
entschädigen ha t ; die zum Zwecke der Verbesserung 
vorgenommenen Belas tungen sollen im selben U m -
fange bestehen bleiben. 

2. Diese Allgemeine Genehmigung t r i t t in den 
Ländern Bayern, Hessen, Wür t t emberg -Baden und 
Bremen und, soweit sie nicht auf Grund des Ge-
setzes Nr. 53 der Mil i tär regierung er tei l t ist, im 
amerikanischen Sektor von Berl in am 21. Ju l i 1949 
in Kraft . 

IM AUFTRAGE DER MILITÄRREGIERUNG 

Militärregierung — Deutschland 
Amerikanisches Kontrollgebiet 

Allgemeine Genehmigung Nr. 10 
(geänderte Fassung) 

Erteilt auf Grund des Gesetzes Nr. 52 der Militär-
Regierung 

„ S p e r r e u n d K o n t r o l l e v o n V e r m ö g e n " 

(geänderte Fassung) 

Auch bekannt als 

Allgemeine Genehmigung Nr. 4 
Erteilt auf Grund des Gesetzes Nr. 53 der Militär

regierung 

„ D e v i s e n b e w i r t s c h a f t u n g " 
1. Gemäß Art ikel II des Gesetzes Nr. 52 der Mili-

tä r reg ierung (geänderte Fassung) und Art ikel I des 
Gesetzes Nr. 53 der Mil i tärregierung wird h iermi t 
eine Allgemeine Genehmigung erteilt , alle Rechts-
geschäfte in Deutschland vorzunehmen, die mit einem 
nach Maßgabe und im Rahmen des Gesetzes Nr. 59 
der Mil i tärregierung angemeldeten Rückers ta t tungs-
anspruch im Zusammenhang stehen, vorausgesetzt 
daß : 

a) das Rechtsgeschäft mit der Anmeldung, Rechts-
verfolgung, Verteidigung, den Verzicht, Vergleich 
oder der endgült igen Entscheidung eines derar t igen 
Anspruchs in notwendigem Zusammenhang steht, 

b) der Anspruch namens eines Verfolgten, seines 
Erben oder Vermächtn isnehmers , oder durch eine 
von der Mil i tärregierung bes t immte Nachfolgeorgani-
sation angemeldet worden ist, 

c) der Anspruch nicht eine Abt re tung zur G r u n d -
lage hat. 

2. Diese Allgemeine Genehmigung umfaßt nicht: 
a) die Vornahme der Belastung eines gemäß dem 

Gesetz Nr. 52 der Mil i tär regierung gesperr ten Kon-
tos, es sei denn, daß es sich um ein Konto handel t , 
das einem an dem Rückers ta t tungsverfahren no t -
wendig Beteiligten gehört, auf den Namen dieses 
Beteiligten laute t und es sich u m eine notwendige 
Zahlungsverpfl ichtung handel t , die im Z u s a m m e n -
h a n g mit diesem Verfahren en ts tanden ist; 

b) die Über t ragung oder die Abt re tung von Ver -
mögensgegenständen, einschließlich Geld und Geld-
ansprüchen, die außerha lb Deutschlands gelegen sind; 

c) die Über t ragung oder Übergabe eines rück-
ers ta t te ten Vermögensgegenstandes an i rgendeinen 

anderen als den Berechtigten oder seinen Beauf-
t rag ten ; 

d) die Ausfuhr eines Vermögensgegens tandes a u s 
der amerikanischen Besatzungszone einschließlich 
des Landes Bremen. 

3. Diese Allgemeine Genehmigung t r i t t a m 29. Ju l i 
1949 in Kraft . 

IM AUFTRAGE DER M I L I T Ä R R E G I E R U N G 

Militärregierung — Deutschland 
Amerikanisches Kontrollgebiet 

Allgemeine Genehmigung Nr. 18 
Erteilt auf Grund des Gesetzes Nr. 52 der Militär

regierung 
(geänderte Fassung) 

„Sperre und Kontrolle von Vermögen" 

Auch bekannt als 

Allgemeine Genehmigung Nr. 13 
Erteilt auf Grund des Gesetzes Nr. 53 der Militär-

regierung 

„Devisenbewirtschaftung" 
1. Hiermi t wird eine Allgemeine G e n e h m i g u n g 

ertei l t 
a) wonach ausschließlich auf G r u n d des Ar t ike l s 

1 (f) des Gesetzes Nr. 52 der Mi l i tä r reg ie rung (ge-
änder te Fassung) gesperr tes Vermögen freigegeben 
wird, das aus schriftstellerischer, F i lm- oder R u n d -
funktät igkei t von Personen her rühr t , die dem a m e r i -
kanischen Mil i tärrecht unterworfen sind, soweit sie 
nicht deutsche Staatsangehörige, verschleppte P e r -
sonen oder Personen mic s tändigem Wohnsi tz in 
Deutschland sind; 

b) wonach Rechtsgeschäfte gestat te t werden , die 
mit den in Absatz a aufgeführten Tä t igke i t en im 
Zusammenhang s tehen und die ausschließlich nach 
den Bes t immungen des Artikels I Absatz 1 (b), 2 (a) 
oder 2 (b) des Gesetzes Nr. 53 der Mi l i t ä r r eg ie rung 
verboten sind. 

2. Diese Allgemeine Genehmigung tritt in den 
Lände rn Bayern, Hessen, W ü r t t e m b e r g - B a d e n und 
Bremen, und, soweit sie nicht auf G r u n d des G e -
setzes Nr. 53 der Mil i tärregierung e r te i l t ist, im 
amerikanischen Sektor von Berlin am 10. Augus t 
1949 in Kraft . 

IM AUFTRAGE DER M I L I T Ä R R E G I E R U N G 

Ergänzung Nr. 1 
z u d e n R i c h t l i n i e n zur D u r c h f ü h r u n g d e s 
G e s e t z e s N r . 58 der M i l i t ä r r e g i e r u n g u n d d e r 

D i r e k t i v e N r . 50 d e s K o n t r o l l r a t e s 
v o m 29 . J u n i 1947 

1. Eigentum an Vermögenswerten, die f rüher mi l i -
tärischen, mil i tärähnl ichen oder Naz i -Organisa t ionen 
gehörten und zur Zeit für Besatzungszwecke v e r -
w a n d t werden und die, ohne einen solchen V e r w e n -
dungszweck, gemäß Art ikel II der Kon t ro l l r a t sd i r ek -
tive Nr. 50 an demokrat ische Organisa t ionen, oder 
gemäß Art ikel I I I und V dieser Di rek t ive an die 
betreffenden Länder -Regie rungen übe r t r agen w o r -
den wären , ist ohne wei tere Verzögerung auf solche 
demokrat ische Organisat ionen oder die be t ref fenden 
Länder -Regie rungen in der gleichen Weise zu ü b e r -
t ragen, wie es mit Eigentum an ähnl ichen, nicht für 
Besatzungszwecke verwendeten Vermögenswer t en 
gemäß der Kontrol l ra tsdi rekt ive Nr. 50 geschehen 
ist. Die bes tehenden Beschlagnahmen bleiben u n t e r 
denselben Bedingungen, die zur Zeit der E igen tums-
über t r agung galten, in Kraft . 

2. Urkunden , die das Eigentum an diesen Ver -
mögenswer ten über t ragen, müssen die E rk l ä rung 
enthal ten, daß diese E igen tumsüber t r agung in ke iner 
Weise die For tse tzung des Gebrauchs der Ver -
mögenswer te für Besatzungszwecke, g e m ä ß gegen-
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wär t ige r Verfahren , beeinflußt oder beeinträchtigt . 
Die U r k u n d e n der E igen tumsüber t ragung müssen 
auch die E r k l ä r u n g enthal ten, daß die Über t ragung 
folgenden E inschränkungen unter l iegt : 

a) Die Besa tzungsbehörden behal ten sich das Recht 
vor (zu j e d e r Zei t w ä h r e n d des Gebrauchs der Ver-
mögenswer t e für Besatzungszwecke), alle Bauten, Zu-
behör und a n d e r e Verbesserungen oder bewegliches 
Gut , die zu i rgendeiner Zeit nach ihrer Beschlag-
n a h m e durch die Besatzungsbehörden auf diesem 
Vermögenswer t errichtet, e ingebaut oder dorthin 
verbrach t w o r d e n sind, zu en t fe rnen; 

b) Es w e r d e n keine Ansprüche zugunsten des Er -
werbers , se iner Rechtsnachfolger oder Bevollmäch-
t igter wegen Ver lus ten oder Beschädigungen aner -
kann t , die durch Handlungen der Besatzungsbehör-
den oder Ve r säumen von Handlungen zu irgendeiner 
Zeit w ä h r e n d des Gebrauchs der Vermögenswer te 
für Besatzungszwecke an den über t ragenen Ver-
mögenswer ten en ts tanden sind. 

Militärregierung — Deutschland 
Amerikanisches Kontrollgebiet 

Erste Änderung 
d e r A u s f ü h r u n g s v e r o r d n u n g Nr . 3 * ) 

z. M i l i t ä r r e g i e r u n g s g e s e t z N r . 2 ( g e ä n d e r t e 
F a s s u n g ) 

1. Absatz 1 der Ausführungsverordnung Nr. 3 zum 
Mil i tärregierungsgesetz Nr. 2 (geänderte Fassung) 
wi rd hiermit durch Hinzufügung eines zweiten Salzes 
wie folgt geänder t : „Stellt die Tat eine strafbare 
H a n d l u n g nicht n u r nach dem Kontrol lratsgesetz 
Nr. 50, sondern auch nach geltendem deutschen 
Strafrecht dar , so kann das Gericht, ungeachtet der 
Bes t immungen des § 73 StGB, das deutsche Straf-
gesetz anwenden . " 

2. Diese Ände rung t r i t t am 26. Ju l i 1949 in Kraft . 
IM A U F T R A G E DER MILITÄRREGIERUNG 

Militärregierung — Deutschland 
Amerikanisches Kontrollgebiet 

Zweite Änderung 
d e s G e s e t z e s N r . 17 der M i l i t ä r r e g i e r u n g 

K o n t r o l l e der A u s l a n d s g r e n z e n 
Artikel I 

1. Art. I Ziff. 1 des Gesetzes Nr. 17 der Mil i tä r -
reg ierung (geänder te Fassung) **) wi rd wei ter ge-
ände r t und e rhä l t folgende Fassung: 

1. Vom Tage des Inkraf t t re tens dieses Gesetzes an 
dürfen die den Best immungen der Ziff. 2 dieses Ge-
setzes un te rwor fenen Personen die Auslandsgrenzen 
des amerikanischen Kontrol lgebiets Deutschlands nu r 
an besonderen Grenzübergangsstel len überschrei ten, 
die durch dieses Gesetz bes t immt und an oder in der 
Nähe von den folgenden P u n k t e n errichtet werden ; 
das H a u p t q u a r t i e r des Europäischen Befehlsbereichs 
k a n n jedoch anordnen , daß einzelne mili tärisch be-
gleitete T ranspor t e in Mil i tärfahrzeugen und -zügen 
von Truppen . Ausrüs tung, Verpflegung und Personen 
(beaufsichtigte Transpor te) die Grenze an jeder durch 
die A n o r d n u n g best immten Grenzübergangsstel le 
überschre i ten können. F ü r Zwecke dieses Gesetzes 
gilt für j eden einzelnen Transpor t die so bes t immte 
Grenzübergangss te l le als eine besondere Grenzüber -
gangsstelle. 

a) T s c h e c h o s l o w a k e i : 
(1) Schirnding: Eisenbahn 
(2) F ü r t h im Wald: Eisenbahn 
(3) Waidhaus : Lands t raße 

*) Abgedruckt im GVB1. 1947 S. 114. 
**) Abgedruck t im GVB1. 1949 S. 94. 

b) Ö s t e r r e i c h : 
(1) Frei lass ing: Eisenbahn 
(2) Salzburg: Autobahn 
(3) Passau: Eisenbahn 
(4) Schärding: Lands t raße 
(5) Lofer: Lands t r aße 
(6) Kufstein: Eisenbahn und Lands t raße 
(7) Scharnitz: Eisenbahn und Lands t raße 
(8) Schellenberg' Lands t raße 
(9) Grießen: Eisenbahn und Lands t raße 

c) S e e h ä f e n : 

(1) Bremerhaven 
(2) Bremen 

d) F l u g h ä f e n : 

(1) S tu t tgar t 
(2) Frankfur t (Rhein/Main) 
(3) München (Riem) 
(4) Bremen 
(5) Nürnberg 

Art ikel II 
2. Diese Änderung tr i t t am 8. August 1949 in den 

Lände rn Bayern, Bremen, Hessen und Wür t t emberg -
Baden in Kraft . 

IM AUFTRAGE DER MILITÄRREGIERUNG 

Militärregierung — Deutschland 
Amerikanisches Kontrollgebiet 

Berufungsgericht 
für Dezentralisierungssachen 

(Abänderung Nr. 3 zur Ausführungsverordnung Nr. 1 
zu Gesetz Nr. 56 der Militärregierung) 

Die Mil i tä rgouverneure der amerikanischen und 
der britischen Zone sind übereingekommen, an Stelle 
eines Berufungsausschusses ein Berufungsgericht für 
Dezentral is ierungssachen zu errichten. 

Der Mil i tä rgouverneur der britischen Zone er läßt 
eine ähnliche Abänderung zur Ausführungsverord-
nung Nr. 1 zur Verordnung Nr. 78 der britischen 
Mili tärregierung. 

ES WIRD DAHER ANGEORDNET: 

Art ikel I 
Abschnitt VIII der Abänderung Nr. 2 zur Ausfüh-

rungsverordnung Nr. 1 zu Gesetz Nr. 56 der Mil i tär-
regierung erhäl t folgende Fassung: 

„VIII. BERUFUNG GEGEN ENDGÜLTIGE ENT-
SCHEIDUNGEN UND ANORDNUNGEN 

A. Einlegung der Berufung 
Wem in einer „endgült igen Entscheidung und A n -

ordnung" Maßnahmen auferlegt worden sind, kann, 
vorbehaltl ich der Bes t immungen des Abschnittes VII, 
C, 1 dieser Ausführungsverordnung, dagegen bei dem 
hiermit un ter der Bezeichnung Berufungsgericht für 
Dezentral is ierungssachen err ichteten Gericht (nach-
stehend Berufungsgericht genannt) Berufung e in-
legen. Die Berufungsschrift ist innerha lb von v ier -
zehn (14) Tagen nach Zustel lung der „Endgültigen 
Entscheidung und Anordnung" einzureichen und 
an das Berufungsgericht zu richten. Die Berufungs-
schrift muß von einer gemäß Abschnitt IV verant -
wortl ichen Person unterzeichnet sein. Ausfert igungen 
durch die zuständige deutsche Kartellauflösungsstelle 
sind einzureichen, wie für E inwandserk lä rungen in 
Abschnitt VII, C, 4 dieser Ausführungsverordnung 
vorgeschrieben. 

B. Berufungsgründe 
Die Berufung wird nu r dann berücksichtigt, wenn 

e iner oder mehre re der folgenden Berufungsgründe 
gegen die „Endgült ige Entscheidung und Anordnung" 
vorgebracht werden : 
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1. daß die endgültige Entscheidung, derzufolge das 
Unternehmen eine übermäßige Konzentration von 
Wirtschaftskraft darstellt, sich nicht auf erheb-
liches Beweismaterial stützt; 

2. daß die endgültige Anordnung mit Gesetz Nr. 56 
nicht im Einklang steht; 

3. daß die Anordnung willkürlich ist. 

C. Berufungsakten 
1. Die bezeichnete Stelle übersendet eine beglau-

bigte Abschrift der gesamten in Abschnitt VII, B 
dieser Ausführungsverordnung beschriebenen Akten 
und ihrer „Endgültigen Entscheidung und Anord-
nung" dem Berufungsgericht; diese bildet einen Be-
standteil der Berufungsakten. 

2. Das Berufungsgericht darf nur Beweismaterial 
in Betracht ziehen, das im Verfahren der bezeich-
neten Stelle vorgebracht wurde, und hat seine Ent-
scheidung auf Grund der Akten und der eingereich-
ten Unterlagen zu treffen. Der Berufungskläger kann 
innerhalb von sechzig (60) Tagen nach Einlegung der 
Berufung einen Schriftsatz einreichen und die be-
zeichnete Stelle kann innerhalb von sechzig (60) 
Tagen nach der Erreichung des Schriftsatzes durch 
den Berufungskläger einen Gegenschriflsatz ein-
reichen. Mündliche Verhandlungen können statt-
finden, wenn das Berufungsgericht dies nach freiem 
Ermessen anordnet. Das Berufungsgericht kann, so-
weit von ihm als notwendig erachtet, eine Ver-
fahrenordnung aufstellen und weitere Vorschriften 
für das Verfahren erlassen. Das Berufungsgericht 
darf keiner Partei Berufungskosten auferlegen. 

D. Entscheidung des Berufungsgerichtes 
Die Entscheidung des Berufungsgerichtes hat auf 

gänzliche oder teilweise Bestätigung oder Aufhebung 
der angefochtenen „Endgültigen Entscheidung und 
Anordnung" zu lauten. 

E. Verfahren nach Entscheidung des Berufungs-
gerichtes 

Die bezeichnete Stelle unternimmt die notwendigen 
Schritte zur Durchführung der Entscheidung und 
kann, soweit die ..Endgültige Entscheidung und An-
ordnung" vom Berufungsgericht aufgehoben sein 
sollte, 

l.nach Maßgabe der Entscheidung des Berufungs-
gerichtes mre „Endgültige Entscheidung und An-
ordnung" abändern, oder 

2. eine neue „Endgültige Entscheidung und Anord-
nung" nach Maßgabe der Entscheidung des Be-
rufungsgerichtes erlassen. 

F. Zusammensetzung des Berufungsgerichtes 
1. Das gemäß Abschnitt A errichtete Berufungs-

gericht besteht aus drei Richtern, von denen je einer 
vom amerikanischen, britischen und französischen 
Militärgouverneur bestimmt wird. Der vom ameri-
kanischen Militärgouverneur ernannte Richter führt 
den Vorsitz in dem ersten vor dem Gerichte zur 
Verhandlung kommenden Falle. In allen folgenden 
Fällen entscheiden die drei Mitglieder des Gerichtes 
darüber, wer von ihnen den Vorsitz führen soll. 
Sitzungen des Gerichtes finden zu den Zeiten und an 
den Orten in der amerikanischen und britischen Zone 
statt, die der Vorsitzende des Gerichtes bestimmt. 

2. Das Berufungsgericht verhandelt und entscheidet 
über Berufungen; seine Entscheidungen sind end-
gültig und unterliegen keiner weiteren Nachprüfung. 

Artikel II 
Diese Abänderung tritt am 27. Juli /949 in Kraft, 
IM AUFTRAGE DER MILITÄRREGIERUNG 

Militärregierung — Deutschland 
Amerikanisches Kontrollgebiet 

Anordnung Nr. 10 
auf Grund des Artikels III (5) der Proklamation 

Nr. 7 der Militärregierung 
Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 
Art. III Abs. (5) der Proklamation Nr. 7 der Mili-

tärregierurig bestimmt, daß der Wirtschaftsrat das 
Recht hat, Gesetze anzunehmen und zu erlassen über 
solche Angelegenheiten, die jeweils vom Bipartite 
Board bestimmt werden. 

Der Bipartite Boe.rd hat bestimmt, daß der Wirt-
schaftsrat das Recht haben soll, Gesetze über die Be-
freiung einer Wohnungsbauanleihe der Kreditanstalt 
für Wiederaufbau von gewissen Steuern zu erlassen. 

Die Britische Militärregierung wird die Anordnung 
Nr. 10 auf Grund der Verordnung Nr. 126 der Bri-
tischen Militärregierung erlassen. 

ES WIRD DAHER ANGEORDNET: 

Militärregierung — Deutschland 
Amerikanisches Kontrollgebict 

Anordnung Nr. 11 
auf Grund des Artikels III (5) der Proklamation 

Nr. 7 der Militärregierung 
Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 
Art. III Abs. (5) der Proklamation Nr. 7 der Militär-

regierung bestimmt, daß der Wirtschaftsrat das 
Recht hat, Gesetze anzunehmen und zu erlassen 
über solche Angelegenheiten, die jeweils vom Bi-
partite Board bestimmt werden. 

Der Bipartite Board hat bestimmt, daß der Wirt-
schaftsrat das Recht haben soll, ein Gesetz über die 
vorläufige Regelung von Kriegsfolgelasten im Rech-
nungsjahr 1949 zu erlassen. 

Die Britische Militärregierung wird die Anord-
nung Nr. 11 auf Grund der VeiOrdnung Nr. 126 der 
Britischen Militärregierung erlassen. 

ES WIRD DAHER ANGEORDNET: 
1. Der Wirtschaftsrat hat innerhalb der ameri-

kanischen Zone das Recht, ein Gesetz über die vor-
läufige Regelung der Kriegsfolgelasten im Rech-
nungsjahr 1949 anzunehmen und zu erlassen. 

2. Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 
31. März 1949 in den Ländern Bayern, Bremen, 
Hessen und Württemberg-Baden in Kraft. 

IM AUFTRAGE DER MILITÄRREGIERUNG 

1. Der Wirtschaitsrat hat innerhalb der ameri-
kanischen Zone das Recht, in einem Gesetz, das die 
Kreditanstalt für Wiederaufbau zur Ausgabe einer 
Wohnungsbauanleihe ermächtigt, zu bestimmen, daß 
diese Anleihe 

a) hinsichtlich der Anleihebeträge von 
(1) der Vermögenssteuer, 
(2) der Erbschaftsteuer (auch Schenkungs-

steuer), soweit es sich um Anleihebeträge 
handelt, die vom Erblasser (Schenker) selbst 
gezeichnet worden sind, 

(3) der Gewerbekapitalsteuer; 
b) hinsichtlich der Zinsen von 

(1) der Einkommensteuer, 
(2) der Körperschaftsteuer, 
(3) der Gewerbeertragsteuer; 

c) von der Wertpapiersteuer 
befreit ist. 

2. Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 1. Mai 
1949 in den Ländern Bayern, Bremen, Hessen und 
Württemberg-Baden in Kraft. 

IM AUFTRAGE DER MILITÄRREGIERUNG 
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Amt der Militärregierung 
für Deutschland (US.) 

Regeln 
über den Rechtsgang und das Verfahren 

vor dem 
Board of Review 

Erlassen a m 17. Juni auf G r u n d Art ikel V der Aus -
führungsverordnung Nr. 4 zu Mil i tärregierungsgesetz 
Nr. 59 „Rückers ta t tung fes ts te l lbarer Vermögens-

gegenstände" . 
I n h a l t 

Regel: 
I. Begriffsbestimmungen. 

II. Geschäftsstelle. 
III. Einlauf. 
IV. Inhalt des Antrages. 
V. Neues Beweisvorbringen. 

VI. Vorlaged.AktenZ.Nachprüfung. 
VII. Zustellungen. 

VIII. Vorbringen im Allgemeinen. 
IX. Prozeßvertretung. 
X. Ablehnung der Nachprüfung. 

XI. Zulassung zur Nachprüfung. 
XII. Vorbereitende Schriftsätze. 

XIII. Sonderanträge. 
XIV. Terminskalender. 
XV. Terminsmitteilung. 

XVI. Sitzungen des Board. 
XVII. Erscheinen vor dem Board. 

XVIII. Mündliche Verhandlung. 
XIX. Beweiserhebung. 
XX. Entscheidungen. 

XXI. Rechtsgutachten. 
XXII. Gerichtsgebühren. 

XXIII. Kosten vor dem Board. 
XXIV. Siegel. 
XXV. Amtlicher Text. 

REGEL I 

Begriffsbestimmungen 
1. In den nachstehenden REGELN wi rd der 

BOARD O F REVIEW kurz mi t BOARD bezeichnet; 
die Geschäftsstelle des BOARD wi rd mit Geschäfts-
stelle bezeichnet. 

2. Das Mil i tä r regierungs-Gesetz Nr. 59*) wi rd mit 
Gesetz Nr. 59, die Ausführungsverordnung Nr. 4 
zum Mil i tä r regierungs-Gesetz Nr. 59**) wi rd mi t Ver -
ordnung 4, de r Zivilsenat des Oberlandesgerichtes 
wird mi t Oberlandesgericht und die Wiedergut -
machungskammer wird mi t K a m m e r bezeichnet. 

3. An t r äge auf Nachprüfung werden kurz als „An-
t räge" bezeichnet; Art ikel w i r d abgekürzt in Art.; 
Ziffer w i r d abgekürzt in Ziff. 

4. Die den Nachprüfungsant rag einreichende P a r -
tei oder ih r Rechtsanwalt oder bevollmächtigter 
Ver t re te r wi rd als „Antragstel ler" , die dem Nach-
prüfungsant rag entgegent re tende Pa r t e i oder ihr 
Rechtsanwalt oder bevollmächtigter Ver t re te r wi rd 
als . .Antragsgegner" bezeichnet. 

REGEL II 

G e s c h ä f t s s t e l l e 
1. Die Gerichtsstelle des BOARD ist die am 

Hauptsi tz befindliche Geschäftsstelle des BOARD. 

REGEL II I 

E i n l a u f 
1. Alle An t r äge und Schriftstücke, welche nach 

diesen REGELN oder auf Grund des Gesetzes 59 
und der hierzu ergangenen Gesetzesänderungen u n d 
Ausführungsverordnungen eingereicht werden und 
alle h ierauf bezüglichen Anfragen und Mit te i lun-
gen müssen an die Geschäftsstelle gerichtet werden . 

•) s. GVBl. 1947 s. aai. 
••) *. GVBl. 19« S. 1S5. 

REGEL IV 

Inhalt des Antrages 
1. In dem Ant rag müssen unter Bezeichnung des 

Oberlandesgerichtes oder der K a m m e r und der En t -
scheidung, deren Nachprüfung ver langt wird, a n -
gegeben sein: das Geschäftszeichen, das Datum der 
Entscheidung und die Namen der Par te ien und fer-
ner die offizielle Regis t r ie rungsnummer des Zen-
t ra lmeldeamtes Bad Nauheim. 

2. Der Ant rag muß die Form der Abhilfe angeben, 
zu welcher der Antrags te l le r sich für berechtigt hält. 

3. Ant räge gemäß Art . III Ziff. 1 der Verord-
nung 4 müssen die Bezeichnung der Gesetzes-
bes t immung oder -bes t immungen, deren Verletzung 
behaupte t wird, und genaue Angaben darüber en t -
halten, wodurch und inwiewei t das Gesetz ve r -
letzt ist. 

4. An t räge gemäß Art . I I I Ziff. 2 der Verordnung 4 
müssen die Bezeichnung eines oder mehre re r der in 
dieser Ziffer un te r a, b oder c aufgeführten Gründe 
und genaue Angaben darüber enthal ten 

a) welche Tatbestandsfests te l lungen nicht auf ge-
nügendem Beweismater ia l beruhen; 

b) in welcher Weise die K a m m e r das ihr zu-
s tehende Recht des freien Ermessens m i ß -
braucht ha t ; oder 

c) welche Gründe für die A n n a h m e vorliegen, daß 
die K a m m e r befangen war . 

REGEL V 

Neues Beweisvorbringen 
1. Wenn gemäß Absatz 4 a, b oder c der vor -

s tehenden REGEL IV neues Beweisvorbr ingen an -
geboten wird, so m u ß der An t rag eine Zusammen-
fassung dieses Beweisvorbr ingens und die Namen 
und Adressen der Zeugen enthal ten, die hierzu aus -
sagen sollen. Wenn es sich um urkundliches Be-
weismater ia l handel t , so müssen dem Ant rag be -
glaubigte Abschriften oder Photokopien beigefügt 
werden . 

2. Neues Beweisvorbr ingen wird nur unter der 
Voraussetzung in E rwägung gezogen 

a) daß es die Entscheidung, deren Nachprüfung 
beant rag t ist, voraussichtlich ändern wird, 

b) daß es erst nach der letzten mündlichen Ver-
hand lung vor der K a m m e r bekannt geworden 
ist, 

c) daß es trotz Anwendung ordnungsgemäßer 
Sorgfalt bis zur letzten mündlichen Verhand-
lung vor der K a m m e r nicht ermit te l t werden 
konnte , 

d) daß es für den Streitfall wesentlich ist und 

e) daß es nicht lediglich eine Häufung oder E n t -
kräf tung von Beweisen zum Gegenstande hat . 

3. Bei der Entscheidung darüber , ob ein Beweis-
vorbr ingen im Sinne dieser REGEL neu ermit tel t ist, 
werden die von den Par te ien vor der K a m m e r a b -
gegebenen Erk lä rungen in Betracht gezogen. 

REGEL VI 

Vorlage der Akten zur Nachprüfung 
1. Nach Eingang des Ant rages ha t die Geschäfts-

stelle von der Geschäftsstelle des Oberlandesgerich-
tes oder der Kammer , deren Entscheidung nach-
geprüft werden soll, die Akten anzufordern. 

2. Die Geschäftsstelle des Oberlandesgerichtes oder 
der K a m m e r hat ausnahmslos und unverzüglich die 
sämtlichen Akten und Schriftstücke der Geschäfts-
stelle zu übermit te ln . Hierbei ist eine Feststel lung 
da rübe r beizufügen, ob gemäß Ar t . 68 Abs. 2 von 
Gesetz 59 eine sofortige Beschwerde eingereicht 
worden ist oder nicht, gegebenenfalls un ter Angabe 
ihres Einreichungstages. 
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REGEL VII 
Zustellungen 

1. Zustellungen im Rahmen dieser REGELN er-
folgen gewöhnlich durch Einschreibbrief „gegen 
Rückschein". Der Rückschein gilt als Nachweis für 
die erfolgte Zustellung 

2. Der BOARD kann sich jedoch für die Zustel-
lung seiner Schriftstücke innerhalb Deutschlands 
auch der Zustellung mittels Postzustc-llungsuvkunde 
bedienen. 

3. Soweit Zustellungen direkt zwischen Antrag-
steller und Antragsgegner erfolgen, dürfen sie sieh 
nach den örtlich bestehenden Gepflogenheiten rich-
ten. Jedem beim BOARD eingereichten Schrift-
stück ist jedoch eine Erklärung beizufügen, wonach 
versichert wird, daß Zustellung an die andere Par-
tei erfolgt ist. Der zustellende Antragsteller oder 
Antragsgegner muß in der Lage sein, jederzeit auf 
Verlangen des BOARD den Nachweis der so erfolg-
ten Zustellung vorzulegen. 

REGEL VIII 
Vorbringen im a l lgemeinen 

1. Nachprüfungsanträge, vorbereitende Schrift-
sätze, Erwiderungen, sonstige Anträge und alle son-
stigen an den BOARD gerichteten Schriftsätze sind 
in fünffacher Ausfertigung und entweder in eng-
lischer oder in deutscher Sprache einzureichen. Es 
steht frei, Übersetzungen beizufügen. 

2. Alles schriftsätzliche und sonstige Vorbringen 
muß doppelzeilig. mit der Maschine und unter Frei-
lassung von Rändern auf einseitig verwendete 
Bogen geschrieben sein, die in der Breite nicht mehr 
als 21% cm und in der Länge zwischen 28 und 33 cm 
messen. •;; 

3. Alles Vorbringen muß sich in gedrängter Dar-
stellung streng auf den jeweiligen Sachgegenstand 
beschränken. Früher gemachte Erklärungen oder 
Rechtsausführungen dürfen nicht wiederholt wer-
den; es darf jedoch durch Verweisung auf sie Bezug 
genommen werden. 

REGEL IX 
Prozeßvertretung 

1. In allen Verfahren vor dem BOARD können 
sich die Parteien durch Rechtsanwälte vertreten 
lassen, die in Deutschland oder in irgendeinem 
anderen Land zur Rechtsanwaltschaft zugelassen 
sind oder zugelassen waren und diese Zulassung 
aus Gründen, wie sie in Art. 1 des Gesetzes 59 auf-
gerührt sind, verloren haben. 

2. Die Rechtsanwälte, welche die Parteien vor 
dem Oberlandesgericht oder vor der Kammer ver-
treten nahm, werden so lange als Prozeßbevollmäch-
tigte der betreffenden Parteien vor dem BOARD 
betrachtet, bis der Geschäftsstelle eine Widcrrufs-
oder Mandatsänderungs-Anzeige zugegangen ist. 

3. Rechtsanwälte, welche Parteien in einem Ver-
fahren vor dem BOARD vertreten, müssen in der 
Lage sein, dem BOARD auf Verlangen ihre gegen-
wärtige oder frühere Zugehörigkeit zum Rechts-
anwaltsstand und ihre schriftliche Vertretungsvoll-
macht nachzuweisen. 

4. Die Parteien können diejenigen Teile der Akten 
des BOARD (und die dazugehörigen Übersetzungen) 
einsehen, welche entweder seitens der Geschäfts-
stelle des Oberlandesgeriehtes oder der Kammer 
dem BOARD übermittelt oder von den Parteien 
während des Verfahrens vor dem BOARD ein-
gereicht worden sind. 

REGEL X 
A b l e h n u n g der Nachprüfung 

1. Entscheidungen, in denen der BOARD nach ge-
höriger Prüfung des Antrages und der Akten die 
Nachprüfung auf Grund der durch Art. III Ziff. 3 
der Verordnung 4 erteilten Befugnis ablehnt, wer-

den innerhalb von 90 (neunzig) Tagen nach dem 
Eingang der Akten bei der Geschäftsstelle getroffen. 

2. Die Geschäftsstelle hat den Antragsteller von 
dieser Entscheidung in Kenntnis zu setzen und die 
Akten zurückzugeben. 

REGEL XI 
Zulassung zur Nachprüfung 

1. Ist der BOARD bereit, in eine Nachprüfung 
einzutreten, so hat die Geschäftsstelle den Antrag-
steller und Antragsgegner hiervon in Kenntnis zu 
setzen und die Zustellung einer Abschrift des An-
trages an den Antragsgegner zu veranlassen. 

REGEL XII 

Vorbereitende Schriftsätze 
1. Vorbereitende Schriftsätze können innerhalb 

eines Monats nach der Zustellung der gemäß vor-
stehender REGEL XI ergangenen Benachrichtigung 
eingereicht werden oder innerhalb von 2 (zwei) 
Monaten, wenn die antragsgegnerische Partei ihren 
Wohnsitz im Auslande hat. 

2. Will der Antragsteller einen Entgegnungs-
schriftsatz einreichen, so darf dies nicht später aJ« 
10 (zehn) Tage vor der durch die Geschäftsstelle 
iestgesetzten, -mündliehen Verhandlung erfolgen. 
Nach diesem Zeitpunkt werden ohne ausdrückliche 
Aufforderung seitens des BOARD von den Par-
teien weder zusätzliche Ausführungen noch irgend-
welche sonstigen Schriftstücke angenommen. 

REGEL Xril 

Sondcrantiäge 
1. Parteien, welche die Nachprüfung eines Teil-

urtciles oder einer Anordnung verlangen, die ge-
mäß Art. 67 Ziff. 2 Abschnitte und d des Gesetzes 59 
erlassen oder getroffen worden sind, können 
Sonderanträge stellen. 

2. Sonderanträge können ferner gestellt werden 
von Parteien, welche gemäß Art. JII Ziff. 4 der 
Verordnung 4 eine Aussetzung der Zwangsvoll-
streckung verlangen. 

3. In den Sonderanträgen muß angegeben sein: 
der Tag, für welchen mündliche Verhandlung be-
antragt wird; etwaiges Beweismaterial zur Unter-
stützung und vorschlagsweise die Form der Ab-
hilfe, zu welcher die antragstellende Partei sich für 
berechtigt hält. 

4. Abschriften dieser Sonderanträge sind der 
gegnerischen Partei mindestens. 5 (fünf) Tage vor 
dem Tag zuzustellen, für welchen mündliche Ver-
handlung beantragt wird. 

5. Alle sonstigen Anträge, die im Zusammenhang 
mit eingereichten oder einzureichenden Nachprü-
fungsanträgen stehen und auf besondere oder 
zwischenstreitliche Abhilfe gerichtet sind, müssen 
nach den Absätzen 3 und 4 dieser REGEL gestellt 
werden. 

REGEL XIV 
Terminskalender 

1. Nach Eingang der vorbereitenden Schriftsätze 
des Antragstellers und des Aniragsgegners oder 
nach Eingang entsprechender Benachrichtigungen 
von einem derselben oder von beiden, wonach keine 
vorbereitenden Schriftsätze eingereicht werden, je-
doch nicht später als hei Ablauf der in Absatz 1 
der vorstehenden REGEL XII festgesetzten Fri-
sten, hat die Geschäftsstelle die Sache auf den 
Terminskalcnder zu setzen. 

2. Bei der Festsetzung des Termins für die 
mündliche Verhandlung können Sonderanträge und 
solche andere Angelegenheiten bevorzugt werden, 
welche nach dem Ermessen des BOARD beschleu-
nigt zu behandeln sind. 
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,.->b> • - . REGEL XV 

T e r m i n s m i t t e i l u n g 

1. Die Geschäftsstelle ha t Antrags te l ler und A n -
t ragsgegner von dem Tag, Ze i tpunkt und Ort der 
mündl ichen Verhand lung zu benachrichtigen und 
ihnen gleichzeitig alle e twa sonst vom BOARD ge-
troffenen Anordnungen bekanntzugeben. 

REGEL XVI 

Sitzungen des Board 
1. Die Si tzungen des BOARD beginnen gewöhn-

lich u m 10 Uhr vormit tags . Alle Sitzungen des 
BOARD sind öffentlich. 

REGEL XVII 

Erscheinen vor dem Board 
1. Unbeschadet de r Vorschrift in Absatz 1 der 

nachs tehenden REGEL X I X sind Antragste l ler und 
Ant ragsgegner nicht verpflichtet, vor dem BOARD 
zu erscheinen. 

REGEL XVIII 

Mündliche Verhandlung 
1. Be im Vortrag ihrer Ausführungen haben sich 

Antrags te l le r und Antragsgegner im Rahmen ihrer 
vorbere i tenden Schriftsätze, Ant rage oder Sonder-
a n t r ä g e zu hal ten. Der Vorsitzende best immt d ie ' 
für mündl iche Ausführungen zur Verfügung 
s tehende Zeitdauer. 

2. Tn Abwesenhei t en tweder des Antragstel lers 
oder des Antragsgegners kann der BOARD die 
Ausführungen des Gegners entgegennehmen. 

3. Die Ausführungen können en tweder in eng-
lischer oder deutscher Sprache vorgetragen werden. 

4. Auf die mündliche Verhandlung kann ver -
zichtet werden. 

REGEL XIX 

B e w e i s e r h e b u n g 
1. In denjenigen Fallen, in denen der BOARD 

davon absieht, die Sache zwecks Beweiserhebung 
ganz oder teilweise zurückzuverweisen und s ta t t 
dessen beschließt, die Beweisaufnahme selbst 
durchzuführen oder nach seinen Anordnungen 
durchführen zu lassen, hat die Geschäftsstelle un ter 
S t ra fandrohung aie betreffenden Zeugen (bezieh-
ungsweise Par te ien) vorzuladen und die Vorlage 
des v o m BOARD ver langten Bcweismater ia ls an -
zuordnen. 

2. Die genannten Zeugen sind vor ihrer Ver-
n e h m u n g zu beeidigen oder sie haben eine Ver-
s icherung abzugeben; sie können e inem Kreuz -
ve rhör unterzogen werden. 

REGEL X X 

Entscheidungen 
1. A m Sruhluß der mündliehen Verhandlung ver-

künde t der BOARD, daß inne rha lb einer vom 
BOARD bes t immten Frist eine Entscheidung er -
gehen wird. 

2. Die Geschäftsstelle ha t Ausfer t igungen der 
Entscheidung dem Antragste l ler und dem An t r ags -
gegner zuzustellen-

3. Sofern der BOARD nichts Anderweit iges vor-
fügt, ha t die Geschäftsstelle in jedem Fall die En t -
scheidung des BOARD der betreffenden Geschäfts-
stelle des Oberlandesgerichtes oder K a m m e r zu 
übermit te ln . Gleichzeitig ha t die Geschäftsstelle 
die dem BOARD übermi t te l ten Akten zurückzu-
legen . 

REGEL XXI 

Rechtsgutachten 
1. Nach Eingang eines Ersuchens um Ertei lung 

eines Rechtsgutachtens gemäß Art. III Ziff. 7 der 

Verordnung 4 hat die Geschäftsstelle dies« Sache 
auf den Terminska lender zu setzen und hiervon 
allen denjenigen Personen, Organisat ionen und B e -
hörden Mittei lung zugehen zu lassen, denen auf 
Grund eines Sonderant rags gestat tet wird, als 
Amici Curiae an dem Verfahren tei lzunehmen. 

REGEL XXII 

Gerichtsgebühren 
1. In keinem Verfahren vor dem BOARD w e r -

den irgendwelche Einreichungs- oder sonstige G e -
r ichtsgebühren erhoben. 

REGEL XXII I 

Kosten vor dem Board 
1. Es bleibt im Ermessen des BOARD, Kosten 

zuzusprechen oder nicht. 

REGEL XXIV 

Siegel 
1. Der BOARD wird sich ein geeignetes Siegel 

wählen. 

2. Mit dem Siegel des "BOARD versehene Schrift-
stücke oder Urkunden genießen bezüglich ihrer 
Echtheit öffentlichen Glauben. 

REGEL XXV 

A m t l i c h e r T e x t 
I. Der englische Text dieser Regeln ist der 

amtliche. 

Militärregierung — Deutschland 
Amerikanisches Kontrollgebiet 

Allgemeine Genehmigung Nr. 17 
Erteilt auf Grund des Gesetzes Nr. 52 der Militär

regierung 

„ S p e r r e u n d K o n t r o l l e v o n V e r m ö g e n " 
gleich 

Allgemeine Genehmigung Nr. 11 
Erteilt auf Grund des Gesetzes Nr. 53 der Militär-

\ regierung 

„ D e v i s e n b e w i r t s c h a f t u n g " 

1. Hiermit wi rd eine Allgemeine Genehmigung er-
teilt, ohne Rücksicht auf die Beschränkungen des 
Artikels I des Gesetzes Nr. 53 der Mil i tärregierung 
und des Art ikels II des Gesetzes Nr. 52 der Mil i tär-
regierung alle Handlungen vorzunehmen, welche-
Erbschaften betreffen, die ganz oder teilweise Erben 
mit Wohnsitz außerhalb des Währungsgebietes zu-
stehen, und sich beziehen auf 

a) die Inbesi tznahme der Erbschaft durch die 
Erben, 

b) Vere inbarungen über die Teilung der Erbschaft 
zwischen den Erben, 

c) die Über t ragung von Nachlaßgegenständen ge-
mäß den erbrechtlichen Vorschriften oder tes tamen-
tarischen Verfügungen oder zwischen den Erben ge-
schlossenen Auseinanderse tzungsver t rägen auf e in-
zelne Miterben oder Vermächtnisnehmer , 

d) die Regelung auf Deutsche Mark lautender Nach-
laßverbindlichkeiten unter Berücksichtigung der be-
sonderen Vorschriften, die für Gläubiger mit. Wohn-
sitz, Sitz oder Ort der Niederlassung außerhalb des 
Währungsgebietes bestehen. 

2. Ziffer 1 gilt mit der Maßgabe, daß 
a) Devisenwerte (Artikel VII Ziff. 11 [d] des G e -

setzes Nr. 53) in der Verwahrung der Landeszent ra l -
bank verbleiben und von den Erben oder Vermacht-
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nisnehmern gemäß Artikel II (7) des Gesetzes Nr. 53 
anzumelden sind, 

b) Geldbeträge und nicht unter a) fallende Wert-
papiere, die Erben mit ständigem Wohnsitz außer-
halb des Währungsgebietes zustehen, einem Sperr-
konto bzw. Sperrdepot bei einem Geldinstitut im 
Währungsgebiet zuzuführen sind. 

3. Diese Allgemeine Genehmigung gestattet nicht, 
vorbehaltlich besonderer Genehmigung 

a) Erbschaften in Besitz zu nehmen oder aufzu-
teilen, die nicht nur deshalb, weil sie ganz oder teil-
weise Erben mit Wohnsitz außerhalb des Währungs-
gebietes zustehen, sondern auch aus anderen Grün-
den gesperrt sind, 

b) über Nachlaßgegenstände nach der Inbesitz-
nahme, Verteilung oder Übertragung Verfügungen 
zu treffen, die einer Genehmigung nach Artikel I 
des Gesetzes Nr. 53 oder Artikel II des Gesetzes 
Nr. 52 der Militärregierung bedürfen und nicht auf 
Grund allgemeiner Vorschriften erlaubt sind, 

c) Vermögenswerte aus Deutschland auszuführen. 

4. Diese Allgemeine Genehmigung findet auch An-
wendung auf Guthaben, Forderungen oder Verbind-
lichkeiten in Deutscher Mark, deren Gläubiger oder 
Schuldner eine Person mit Wohnsitz, Sitz oder Ort 
der Niederlassung in einem deutschen Gebiet außer-
halb des Währungsgebietes ist. 

5. Diese Allgemeine Genehmigung wird auf Grund 
der Ermächtigung erteilt, die der Bank Deutscher 
Länder für die amerikanische und britische Be-
satzungszone durch die Allgemeine Genehmigung 
Nr. 8 zum Gesetz Nr. 53 der Militärregierung — 
gleichzeitig Allgemeine Genehmigung Nr. 14 zum 
Gesetz Nr. 52 der Militärregierung — und für die 
französische Besatzungszone durch die Erste Allge-
meine Genehmigung zum Gesetz Nr. 53 (Verfügung 
Nr. 127 vom 4. Juni 1949 des Commandant en Chef 
francais en Allemagne) gegeben ist. Sie tritt am 
1. Juli 1949 in Kraft. 

BANK DEUTSCHER LÄNDER 
gez. Könneker gez. Wilhelm 

Militärregierung — Deutschland 
Amerikanisches Kontrollgebiet 

Anordnung Nr. 13 
auf Grund des Artikels III (5) 

der Proklamation Nr. 7 der Militärregierung 
Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 
Art. III Abs. (5) der Proklamation Nr. 7 der Mili-

tärregierung bestimmt, daß der Wirtschaftsrat das 
Recht hat, Gesetze anzunehmen und zu erlassen über 
solche Angelegenheiten, die jeweils vom Bipartite 
Board bestimmt werden. 

Der Bipartite Board hat bestimmt, daß der Wirt-
schaftsrat das Recht haben soll, ein Gesetz zur 
Ergänzung des Gesetzes betreffend die Ermöglichung 
der Kapitalkreditbeschaffung für landwirtschaftliche 
Pächter anzunehmen und zu erlassen. 

Die Britische Militärregierung wird die Anordnung 
Nr. 13 auf Grund der Verordnung Nr. 126 der Bri-
tischen Militärregierung erlassen. 

ES WIRD DAHER ANGEORDNET: 
1. Der Wirtschaftsrat hat innerhalb der ameri-

kanischen Zone das Recht, ein Gesetz anzunehmen 
und zu erlassen, das die Vorschriften der Paragra-
phen 17 bis 21 des Gesetzes betreffend die Ermög-
lichung der Kapitalkreditbeschaffung für landwirt-
schaftliche Pächter vom 9. Juli 1926 (RGBl. I, S. 399, 
412), in der Fassung des Kapitels XIV der Verord-
nung des Reichspräsidenten über Maßnahmen auf 
dem Gebiete der Finanzen, der Wirtschaft und der 

Rechtspflege vom 18. März 1933 (RGBl. I, S. 109, 121) 
und der Verordnung über die Verlängerung der 
Geltungsdauer des Gesetzes betreffend die Ermög-
lichung der Kapitalkreditbeschaffung für landwirt-
schaftliche Pächter vom 20. Dezember 1943 (RGBl. I, 
S. 681) ändert und ergänzt. 

2. Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 1. Juli 
1949 in den Ländern Bayern, Bremen, Hessen und 
Württemberg-Baden in Kraft. 

IM AUFTRAGE DER MILITÄRREGIERUNG 

Militärregierung — Deutschland 
amerikanisches Kontrollgebiet 

11. Durchführungsverordnung 
zum Währungsgesetz 

(Altgeldbestände von Dänemarkflüchtlingen) 

Auf Grund von § 24 des Ersten Gesetzes zur Neu-
ordnung des Geldwesens (Währungsgesetz) wird 
hiermit verordnet: 

§ 1 
In Dänemark interniert gewesene Einwohner des 

Währungsgebietes können Altgeldbeträge, die ihnen 
bei der Internierung gegen Bescheinigung (Quittung) 
der Lagerleitung abgenommen worden waren, nach 
näherer Vorschrift der 88 2—6 in Deutsche Mark 
umtauschen. Für je hundert Reichsmark solcher 
Altgeldbeträge werden sechseinhalb Deutsche Mark 
vergütet, 

§ 2 
Zum Umtausch berechtigt sind nur solche Per-

sonen, die nach Deutschland erst nach Ablauf der in 
dem betreffenden deutschen Gebiet geltenden Frist 
für die Ablieferung von Altgeldnoten zurückgekehrt 
sind oder dort ihren Wohnsitz begründet haben. 

§ 3 
Die im § 1 Satz 2 bezeichnete Vergütung wird 

grundsätzlich nur gegen Ablieferung der umzutau-
schenden Altgeldbeträge gewährt. Von der Abliefe-
rung kann abgesehen werden, wenn der Berechtigte 
glaubhaft macht, daß ihm die bei der Internierung 
abgenommenen Altgeldbeträge nicht wieder aus-
gehändigt worden sind oder daß er sie nach dem 
20. Juni 1948 als wertlos vernichtet hat. 

§ 4 
Der Umtausch kann bis zum 31. März 1950 bean-

tragt werden. Später eingehende Anträge werden 
nicht mehr berücksichtigt. 

8 5 
Zuständig für den Umtausch ist die Landes-

zentralbank, in deren Geschäftsbezirk der Berech-
tigte seinen Wohnsitz hat. 

8 6 
Die Landeszentralbank hat den umzutauschenden 

Reichsmarkbetrag auf der Bescheinigung oder Quit-
tung über die Abnahme des Geldes zu vermerken 
und das ers,te Blatt der Kennkarte (des Personal-
ausweises) des Berechtigten in der rechten oberen 
Ecke zu lochen. Umtauschanträge von Personen, 
deren Kennkarte (Personalausweis) bereits an dieser 
Stelle gelocht ist, sind zurückzuweisen. Dies gilt 
nicht, wenn der Antragsteller glaubhaft macht, daß 
die Kennkarte (der Personalausweis) bei der nach-
träglichen Anmeldung eines Altgeldguthabens auf 
Grund einer Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
gegen die Versäumung der Frist des 8 10 des Wäh-
rungsgesetzes gelocht worden ist. 

8 7 
Die Bank Deutscher Länder vergütet den Landes-

zentralbanken die nach den Vorschriften dieser 
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Verordnung verausgabten Beträge und stellt sie auf 
der Passivsei te ihrer Umste l lungsrechnung ein. 

§ 8 
Die Landeszen t ra lbanken haben die nach § 3 a b -

gelieferten Altgeldnoten unter Aufnahme eines Ver-
nichtungsprotokol ls zu vernichten. 

§ 9 
Der deutsche Wort laut dieser Verordnung ist m a ß -

gebend. 
8 10 

Diese Verordnung tr i t t am 15. August 1949 in 
Kraft. 

IM AUFTRAG 
DER ALLIIERTEN BANKKOMMISSION 

Gesetz 
über die Kosten der Arbeitslosenfürsorge 

Vom 30. Juli 1949 

Der L a n d t a g des Freis taates Bayern hat folgendes 
Gesetz beschlossen, das nach Anhörung des Senats 
h iermi t bekanntgemacht w i rd : 

§ 1 
Von dem Aufwand, der für die Durchführung 

der Arbeitslosenfürsorge nach der Verordnung über 
die Arbeits losenfürsorge vom 24. November 1948 
(GVB1. 1949 S. 25) erwachst , t rägt die notwendigen 
Verwal tungskos ten der Staat . An dem übrigen Auf-
wand w e r d e n die S tad t - und Landkreise mit Rück-
sicht auf die durch die Arbeitslosenfürsorge ein-
t re tende Ent las tung auf dem Gebiet der öffentlichen 
Fürsorge mi t einem Anteil von 15 vom Hunder t , 
jedoch nicht höher als bis zum Betrag von insgesamt 
10 Millionen DM für das Rechnungsjahr beteiligt. 

§ 2 
Die Höhe des Aufwands (ohne Verwal tungskosten) 

wird von den Behörden der Arbe i t sverwal tung für 
die Gesamthei t der S tad t - und Landkre ise v ier te l -
jährl ich nachträglich ermit te l t . 

§ 3 
(1) Der Betrag, der sich nach §§ 1 und 2 als A n -

teil der S t ad t - und Landkre ise an den Kosten der 
Arbeitslosenfürsorge errechnet, w i rd j e zur Hälfte 
von den Schlüsselzuweisungen der Stadtkre ise und 
von den Schlüsselzuweisungen der Landkre ise (Art. 1 
des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen 
Staat , Gemeinden und Gemeindeverbänden vom 
10. Augus t 1948, GVB1. S. 138) einbehal ten. 

(2) S teh t bei einer Ausschüt tung der Schlüsselzu-
weisungen die Höhe des Antei ls der S t ad t - und 
Landkre i se an den Kosten der Arbeitslosenfürsorge 
für das vorausgegangene Vier tel jahr noch nicht fest, 
so wird , vorbehaltl ich nachträgl icher Abrechnung, 
der Bet rag einbehal ten, der zuletzt als Antei l der 
S tad t - und Landkre ise an den Kosten der Arbe i t s -
losenfürsorge berechnet war . 

§ 4 
Die Staatsminis ter ien des Innern , für Arbei t und 

Soziale Fürsorge und der F inanzen erlassen die e r -
forderlichen Durchführungsbest immungen. 

§ 5 
Dieses Gesetz ist dringlich; es t r i t t mi t Wirkung 

vom 1. Apri l 1949 an in Kraf t . 

München, den 30. Ju l i 1949 

Der Bayerische Minis terpräs ident 

Dr. Hans E h a r d 

Gesetz 
z u r Ä n d e r u n g der P a c h t s c h u t z o r d n u n g 

Vom 30. Juli 1949 

Der Landtag des Fre is taa tes Bayern ha t das fol-
gende Gesetz beschlossen, das nach Anhörung des 
Senats h iermi t bekanntgemacht wird : 

Art. I 
§ 6 Abs. I der Pachtschutzordnur.g vom 30. Ju l i 

1940 (RGBl. S 1065) erhäl t folgende Fassung: 

„Das Pach tamt kann auf Ant rag einen Landpach t -
ve r t r ag vor der vere inbar ten Zeit aufheben, w e n n 
der Pächter einen mit dem Verpächter abgeschlosse-
nen Arbe i t sver t rag aufgelöst oder gebrochen oder 
durch sein ver t ragswidr iges Verhal ten den Verpäch-
ter zur Auflösung des Arbei tsver t rages ve ran laß t 
hat . Das gleiche gilt, wenn der Pachter den Pach t -
gegens tand infolge der kr iegsbedingten Abwesen-
heit des Verpächters oder eines auf dem Anwesen 
mi tarbe i tenden Famil ienmitgl ieds des Verpächters 
un te r der Zwangslage des Krieges er langt hat . 

Als Famil ienmitgl ied gilt auch eine Person, d ie 
durch letztwillige Verfügung oder Übergabever t rag 
das Anwesen erha l len soll." 

Art . II 
Das Gesetz ist dringlich. Es t r i t t am 1. Jul i 1949 

in Kraft . 

München, den 30. Jul i 1949 

Der Bayerische Minis terpräs ident 
Dr. Hans E h a r d 

Gesetz 
zur Ä n d e r u n g d e s E r s t e n G e s e t z e s z u r W i e d e r -
g u t m a c h u n g n a t i o n a l s o z i a l i s t i s c h e n U n r e c h t s 
in d e r S t r a f r e c h t s p r l e g e v o m 28 . M a i 1946 i n 
der F a s s u n g d e s E r s t e n E r g ä n z u n g s g e s e t z e s 

v o m 9. O k t o b e r 1947 
Vom 17. August 1949 

Auf Grund der Art . I I und I I I der Prok lamat ion 
Nr. 4 der amerikanischen Mil i tärregierung vom 
1. März 1947 in Verbindung mit der P rok lamat ion 
Nr. 2 der amerikanischen Mil i tär regierung vom 
19. September 1945 wi rd das folgende vom L ä n d e r -
ra t nach Anhörung des Par lamentar i schen Rats a m 
26. Apri l 1949 beschlossene Gesetz erlassen u n d 
ve rkünde t : 

Art ikel I 
Die in § 4 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes zur Wieder -

gutmachung nationalsozialistischen Unrechts in der 
Strafrechtspflege vom 28. Mai 1946 bes t immte Fr is t , 
die am 15. Jun i 1947 abgelaufen war , wi rd wieder 
eröffnet und bis zum 31. Dezember 1950 erstreckt. 

Art ikel I I 
Nach dem Ablauf der in Artikel I neu eröffneten 

Fr is t können die Gerichte bis zum 31. Dezember 1955 
Anträge zulassen, w e n n der Antragste l ler durch 
nicht von ihm zu ver t re tende Umstände ve rh inde r t 
war , den Ant rag rechtzeitig zu stellen, 

Art ikel I I I 

Dieses Gesetz t r i t t am 1. Oktober 1949 in Kraf t . 

München, den 17. August 1949 

Der Bayerische Minis terpräs ident 
Dr. Hans E h a r d 
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Verordnung 
über die Zuweisung der Patentstreitsachen 

an ein Landgericht 
Vom 12. August 1949 

Auf Grund des § 51 Abs. 2 des Patentgesetzes 
vom 5. Mai 1936 (RGBl. II S. 117) in der Fassung 
des Art. 1 des Ersten Gesetzes zur Änderung und 
Überleitung von Vorschriften auf dem Gebiet des 
gewerblichen Rechtsschutzes vom 8. Juli 1949 (WiGBl. 
S. 175) und des Gesetzes Nr. 122 über den Erlaß von 
Rechtsverordnungen auf Grund vormaligen Reichs-
rechts vom 8. Mai 1948 (BGVB1. S. 82) wird in Ab-
änderung der Verordnung des Reichsministers der 
Justiz über die Zuweisung der Patentstreitsachen 
an die Landgerichte vom 10. 9. 1936 (RGBl. II S. 299) 
folgendes verordnet: 

8 1 
Die Patentstreitsachen der Oberlandesgerichts-

bezirke München, Nürnberg und Bamberg werden 
dem Landgericht München I zugewiesen. 

8 2 
Die Verordnung tritt mit dem 1. Oktober 1949 in 

Kraft. Patentstreitsachen, die vorher anhängig ge-
worden sind, werden durch sie nicht betroffen. 

Dr. J o s e f M ü l l e r 
Stellvertr. Ministerpräsident 

und Staatsminister der Justiz 

Entscheidung 
des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs 

wegen Verfassungswidrigkeit des Gesetzes 
über das Nutzungsrecht bei Wohnungs-

beschlagnahmen vom 17. 11. 1948 
(GVB1. S. 260) *) 

Im Namen des Freistaates Bayern! 
Der Bayerische Verfassungsgerichtshof erläßt in 

der Sache 
B e r c h t o l d Joseph und 15 andere, 

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Ewald Rudolf in 
München, 

wegen Verfassungswiirigkeit des Gesetzes vom 
17. November 1948 über das Nutzungsrecht bei 
Wohnungsbcschlagnahmen ohne mündliche Ver-
handlung in der nichtöffentlichen Sitzung vom 17. 
August 1949, an der teilgenommen haben: 
als Vorsitzender: 
der Präsident des Verfassungsgerichtshofs: Ober-
landesgerichtspräsident Dr. Welsch, 
die Beisitzer: 

1) Senatspräsident Dr. Bauer, Bayer. Verwaltungs-
gerichtshof, 
2) Senatspräsident Decker, Bayer. Verwaltungs-
gerichtshof, 
3) Senatspräsident Schmidt, Oberlandesgericht 
München, 
4) Landgerichtspräsident Meiser, Passau, Land-
gericht, 
5) Oberstlandesgerichtsrat Happel, Oberstes Lan-
desgericht, 
6) Landgerichtspräsident Dr. Holzinger, Memmingen, 
Landgericht, 
7) Senatspräsident Dr. Wintrich, Oberlandesgericht 
München, 
8) Verwaltungsgerichtsdirektor Dr. Eichhorn, Bayer. 
Verw.GerHof, 

*) Nachstehende Entscheidung des Verfassungsgerichts-
hois (Aktenzeichen Vf 82 — VII 48) wird gem. § 54 Abs. 4 
des Gesetzes über den Verfassungsgerichtshof v. 22. 7. 47 
(GVB1. S. 147) veröffentlicht. 

folgende 
E n t s c h e i d u n g : 

I) Das Gesetz vom 17. November 1948 über das 
Nutzungsrecht bei Wohnungsbeschlagnahmen (GVBi. 
S. 260) wird für nichtig erklärt. 
II) Das Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof 
ist kostenfrei. Den Beschwerdeführern sind die in 
dem Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof 
entstandenen notwendigen Kosten und Auslagen 
einschließlich der Kosten für die Zuziehung eines 
Rechtsbeistandes aus der Staatskasse zu erstatten. 

G r ü n d e : 
I. 

a) Nach dem Gesetz über das Nutzungsrecht bei 
Wohnungsbcschlagnahmen vom 17. 11. 1948 (GVBI. 
S. 260) geht bei einer gesetzlich zulässigen Beschlag-
nahme von Wohnungen politisch Belasteter neben 
der Wohnung auch das Benutzungsrecht an den 
Nebengebäuden und die Gartennutzung vom neuen 
Anbaujahr ab auf den Eingewiesenen über (Art. 1). 
Für besondere Fälle ist eine abweichende Regelung 
durch die Wohnungsbehörde vorbehalten (Art. 2). 
Die Wohnungsbehörde kann nämlich nach dem Ge-
setz eine abweichende Regelung treffen, wenn die 
Gartennutzung außergewöhnlich hoch ist und ohne 
Beeinträchtigung der Wohnungsnutzung von dieser 
getrennt werden kann. Die Wohnungsbehörde mu.3 
die Gartennutzung dem Eigentümer belassen, wenn 
sonst für ihn ein erheblicher Schaden eintreten 
würde. Das Gesetz findet auf die seit 8. 5. 1945 
ausgesprochenen Beschlagnahmen entsprechende 
Anwendung (Art, 3). Es ist am 1. 12. 1948 in Kraft 
getreten. 

Namens des Joseph Berchtold und 15 weiteren 
Kleinsiedlern hat Rechtsanwalt Dr. Rudolf in Mün-
chen mit Schriftsaiz vom 22. 11. 1948 beschwerde-
führend den Verfassungsgerichtshof angerufen, sich 
auf Art. 98 Satz 4 der Bayerischen Verfassung 
(== BV) (verfassungswidrige Einschränkung von 
Grundrechten) und auf § 54 des VfGHG bezogen 
und beantragt, das genannte Gesetz im Ganzen, 
allenfalls dessen Artikel 3 Satz 1 als verfassungs-
widrig und nichtig zu erklären und nach § 23 Abs. 2 
Satz 2 die Kosten der anwaltschaftlichen Vertre-
tung der Beschwerdeführer der Staatskasse aufzu-
erlegen. Als verletzt werden bezeichnet die Be-
stimmungen der Art. 98, 103 (Eigentum), 118 Abs. 1 
(Gleichheit aller) und 100 (Würde der menschlichen 
Persönlichkeit) BV. 

Zur Begründung der Beschwerde wird im we-
sentlichen ausgeführt: 

Den Anstoß zum Gesetz habe die im Dezember 
1945 auf amerikanischen Befehl hin zur Unterbrin-
gung verschleppter Personen erfolgte Räumung der 
Arbeitersiedlung „Kaltherberge" gegeben. Die Sied-
lerfamilien seien teils in Stadtquartieren, teils in 
benachbarten Siedlungen untergebracht worden. Die 
Beschlagnahme- und Einweisungsverfügungen seien 
in dieser rechtlosen Zeit übereilt und mangelhaft 
ausgestellt worden. In keiner dieser Verfügungen 
seien aber die Gärten und Nebengebäude mit in-
begriffen gewesen. Manche Eingewiesene hätten 
sich dann über die Wohnung hinaus ausgebreitet 
und dem Leistungspflichtigen (Verdrängten) die 
Gärten strenig gemacht. Die kleinen Einfamilien-
Siedlungshäuser der Beschwerdeführer seien im 
Dezember 1945 beschlagnahmt worden. Nach Durch-
führung der Spruchkammerverfahren seien in sol-
chen Fällen allmählich die Gerichte angerufen 
worden. Auf Drängen Eingewiesener habe eine 
politische Partei den Entwurf des beanstandeten 
Gesetzes eingebracht. Diesem komme nach seiner 
beschränkten Veranlassung keine so erhebliche Be-
deutung zu, daß in Grundrechte zwingend hätte 
eingegriffen werden müssen. 
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1.) Das Gesetz wolle zum Nachteil politisch Be-
lasteter offenbar in Anlehnung an Art. 184 BV die 
Grundrechte übergehen. Auf diesen Artikel lasse 
sich das Gesetz aber nicht stützen. In Art. 3 lege 
sich das Gesetz überdies Rückwirkung auf die seit 
8. 5. 1945 ausgesprochenen Beschlagnahmen bei. Das 
Gesetz richte sich damit auch gegen politisch nicht 
mehr Belastete und finde insofern keinesfalls in 
Art. 184 BV Deckung. 

2.) Die Voraussetzung der Zulässigkeit einer Ei-
gentumseinschränkung durch Gesetz (zwingendes 
Gebot der öffenüichen Sicherheit) fehle. Die Ge-
sichtspunkte der öffentlichen Sittlichkeit, Gesund-
heit und Wohlfahrt seien schon durch das aus 
Kriegsbedürfnissen geschaffene Reichsleistungsge-
setz und das von der Besatzungsmacht erlassene 
Wohnunggesetz berücksichtigt. Das Gesetz ent-
ziehe einer kleinen Gruppe, deren Wohnungen be-
schlagnahmt worden seien, das Benützungs- und 
Nutzungsrecht an Nebengebäuden und Gärten zum 
Vorteil der in die Wohnungen Eingewiesenen. 
Wenn der Eingewiesene meine, daß der Garten-
eigentümer sein Wohnrecht beeinträchtige, oder der 
Garteneigentümer behaupte, der in die Wohnung 
Eingewiesene beeinträchtige sein Eigentumsrecht 
am Garien, so genüge bei dem kleinen Kreise der 
Beteiligten vollauf die Möglichkeit des Rechts-
weges. Die in Art. 2 vorgesehene Abhilfe setze den 
Eigentümer behördlicher Willkür aus. 

3.) Die neue Regelung verstoße ohne Not gegen 
den Grundsatz, daß alle vor dem Gesetze gleich 
seien. Die Einweisung in Wohnungen seien seiner-
zeit auf Grund eines aus der Morgenthau-Periode 
stammenden Befehles der Besatzungsmacht durch 
die Wohnungsbehörden vorgenommen worden und 
h/'i'ten zu unbilligen und auch sehr widerspruchs-
vollen Sachlagen geführt. Die neue Regelung be-
nachteilige nicht nur die politisch Belasteten, son-
dern auch diejenigen, die seinerzeit politisch be-
lastet gewesen seien, die aber jetzt nach der Ent-
nazifizierung nicht mehr als politisch Belastete gel-
ten könnten. Damit werde auch die Würde der 
menschlichen Persönlichkeit verletzt. Das Be-
freiungsgesetz stehe über der Verfassung. Wer nach 
diesem Gesetz entlastet oder emem Entlasteten 
gleichgestellt sei, dürfe nicht mehr als Belasteter 
angesehen werden. 

4.) Benützung und Nutzung seien streng ausein-
anderzuhalten. Auch die kleinste Nutzung der 
kleinsten Fläche stehe unter dem Schutz des Ei-
gentumsrechts. Dieses dürfe nicht im geringsten 
geschmälert werden. 

b) Der Landtag, der Senat und die Staatsregie-
rung haben Gelegenheit zur Äußerung erhalten. 

Der L a n d t a g nimmt dahin Stellung, daß das 
Gesetz nur auf Wohnungen „politisch Belasteter" 
anwendbar sei, sich also auf Art. 184 B / slü^ze. 
Die Wohnungsnot sei eine Folge des Nationalso-
zialismus und Militarismus. Es entspreche der Ge-
rechtigkeit, daß wenigstens ein Teil dieser Folgen 
von jenen getragen werde, die dieses System un-
terstützt hätten. Die Kennzeichnung als „polit'sch 
Belastete" treffe auf alle zu, die im Sinne des Be-
freiungsgesetzes Nationalsozialisten gewesen seien. 
Maßgebend sei dabei der Zeitpunkt des 8. 5. 1945, 
wie sich aus Art. 3 des Gesetzes ergebe. Das Ge-
setz bezwecke auch, den zahlreichen Streitigkeiten 
wegen der offenkundigen Mängel der seinerzeitigen 
Einweisungsscheine ein Ende zu machen. Gerade 
der Umstand, daß politisch belastete Wohnungsin-
haber die Gärten ihrer früheren Wohnungen weiter 
benutzt hätten, habe Anlaß zu ständigen Reibun-
gen gegeben. Die Verhältnisse seien nicht nur in 
München unhaltbar geworden. Das Gesetz halte sich 
im Rahmen eines Runderlasses des Bayerischen 
Arbeitsministeriums vom 24. 2. 1946, dessen Rechts-
wirksamkeit allerdings angezweifelt worden sei. 

Der Bayerische S e n a t nimmt wie folgt Stellung: 
Das Gesetz verstoße nicht gegen die Art. 103 und 
118 BV soweit es die Nutzung von Garcenland be-
treffe, das als Zubehör der Wohnung anzusehen sei. 
Als Zubehör der Wohnung sei ein Gartenland dann 
anzusehen, wenn es — wie Vorgärten und kleine 
Ziergärten — keine selbständige wirtschaftliche Be-
deutung habe. Insoweit könne das Gartenland als 
von der Beschlagnahme der Wohnung miterfaßt er-
achtet werden. Art. 184 BV decke das Gesetz nicht. 
Dieses wolle lediglich die aus Wohnungsbeschlag-
nahmen erwachsenen Streitigkeiten beseitigen. Es 
wirke sich für die politisch Belasteten als zusä;zliche 
Sühnemaßnahme aus und begünstige keineswegs nur 
Opfer des Nationalsozialismus. Eine unbeschränkte 
Ermächtigung zur Erweiterung von Sühnemaßnah-
men würde eine untragbare Rechtsunsicherheit zur 
Folge haben. Die Wohnungsnot werde durch solche 
Maßnahmen nicht beseitigt, sondern höchstens ver-
lagert. Das Gesetz verstoße neben Art. 103 auch 
gegen Art. 118 (Gleichheit aller vor dem Gesetz) BV. 
Es führe zu einer Ungleichheit, die auch dann beste-
hen bleibe, wenn das Gesetz nur auf diejenigen an-
gewendet werden könnte, die im Zeitpunkte seines 
Inkrafttretens noch politisch belastet gewesen, d. h. 
inzwischen nicht entlastet worden seien. Eine Ein-
schränkung der Grundrechte durch Gesetz sei nach 
der Verfassung (Art. 98 BV) nur zulässig, wenn die 
öffentliche Sicherheit, Sittlichkeit, Gesundheit oder 
Wohlfahrt das zwingend erfordere. Das hier be-
stehende öffentliche Interesse könne aber kaum als 
so dringend bezeichnet werden, daß so erhebliche 
Eingriffe in das Eigentum gerechtfertigt sein könn.en. 

Die B a y e r i s c h e S t a a t s r e g i e r u n g hat 
von einer sachlichen Stellungnahme mit der Be-
gründung abgesehen, daß sie das Gesetz weder vor-
gelegt noch beeinflußt habe. 

c) Alle Beteiligten haben auf mündliche Verhand-
lung verzichtet. 

II. 
a) Die Beschwerdeführer behaupten, daß das Ge-

setz vom 17. November 1948 über das Nutzungsrecht 
bei Wohnungsbeschlagnahmen die Grundrechte des 
Eigentums, der Gleichheit und der Achiung vor der 
Menschenwürde (Art. 103, 118 Abs. 1, 100 BV) ver-
fassungswidrig einschränke. 

Die Zuständigkeit des Verfassungsgerichtshofs 
gründet sich somit auf Art 98 Satz 4 BV, § 2 Nr. 7 
VfGHG, die Berechtigung der Beschwerdeführer zur 
Antragstellung auf § 54 Abs. 1 VfGHG. 

b) 1) Art. 103 BV gewährleistet das Eigentum nicht 
nur als Rechtseinrichtung, sondern schützt auch das 
bestehende konkrete Eigentum gegen E i n z e l e i n -
g r i f f e der Gesetzgebung (Entscheidung des Ver-
fassüngsgerichtshofs vom 27. 11. 1948, Vf. 6 und 
51-VII-47, GVB1. 1949 S. 39). 

Das angefochtene Gesetz greift in das Eigentums-
recht dadurch ein, daß einem bestimmten Kreis von 
Personen, nämlich „politisch Belasteten", bestimmte 
Benützungs- und Nutzungsrechte entgegen der be-
stehenden Privalrechisordnung entzogen werden, ob-
wohl sie als Ausfluß des Eigentumsrechts dem Ei-
gentümer zustehen würden. Der Eigentümer wird 
durch das Gesetz in seiner Herrschaft über die Sache 
und in den Möglichkeiten ihrer wirtschaftlichen 
Ausnützung und der Ziehung der Sachfrüchte über 
die unbestritten von ihm zu duldende Grenze einer 
zulässigen Wohnraumbeschlagnahme hinaus einge-
schränkt. Dieser Einbruch in das Recht besteht auch 
dann, wenn der Eigentümer eine erweiterte Vergü-
tung zu beanspruchen hat und wenn dem Eigentü-
mer die Duliungspl'licht nur für d:e Dauer der 
Wohnraumbenütrung durch den Eingewiesenen auf-
erlegt ist. Nach dem bisherigen Rechtszustande 
mußte sich der Eigentümer nur die Abgabe von 
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W o h n r a u m gegen die übliche Vergütung gefallen 
lassen. Dieser Rechtszustand war durch das außer-
halb der Verfassung stehende Kontrollratsgesetz Nr. 
18. das Wohnungsgesetz, geschaffen. Über die Er-
fassung von „Wohnraum" hinaus hat das Wohnungs-
gesetz in das Eigentum nicht eingegriffen. 

Das angefochtene Gesetz gilt nicht allgemein für 
jeden Eigentümer in einer bestimmten Rechtslage, 
sondern nur für einen engeren, bestimmt abge-
grenzten Kreis von Sacheigentümern, denen es ein 
besonderes Opfer zugunsten Dritten auferlegt. Es 
enthält daher nicht generelle Beschränkungen des 
Eigentumsinhalts, sondern einen E i n z e l e i n g r i f f 
in das Eigentum der betroffenen Sacheigentümer. Es 
schränkt somit ihr durch Art. 103 BV gewähr-
leistetes subjektives Eigentumsrecht ein; (Zur Un-
terscheidung zwischen „Eigentumsbeschränkungen" 
und „Einzeleingriffen" in das Eigentumsrecht vgl. 
die Rechtsprechung und Rechtslehre zu Art. 153 der 
Weimarer Verfassung, z. B. Bayer. Ob. Landesger. in 
der Zeitschrift für Rechtspflege 1930, S. 340, An-
schütz, Die Verfassung des deutschen Reiches, 10. 
Aufl., Anm. 7 ff. zu Art. 153, Gebhard, Die Ver-
fassung des deutschen Reiches, Anm. 3c und 4 zu 
Art. 153, Scheicher in Nipperdey, Die Grundrechte 
und Grundpflichten der Reichsverfassung Bd. 3, 
S. 209, 217 ff.) 

Es kann hier dahingestellt bleiben, ob der Eigen-
tumsbegriff im Sinne des Art. 103 BV alle Vermö-
gensrechte umfaßt, wie die Rechtsprechung zu Art. 
153 der Weimarer Verfassung angewiesen hat. Denn 
das angefochtene Gesetz verstößt auf alle Fälle 
gegen Art. 118 Abs. 1 BV. 

2) Der Gleichheitssatz des Art. 118 Abs. 1 BV 
bindet auch den Gesetzgeber (Entsch. des Verfas-
sungsgerichtshofs vom 15. Oktober 1948, Vf. 2 und 
24-VII-48, GVB1. 1949 S. 33). 

Das Rechtsgut der persönlichen Gleichheit wird 
durch das angegriffene Gesetz insofern nicht ge-
wahrt, als eine bestimmte kleinere Gruppe von Perso-
nen gegenüber anderen, von Wohnungsbeschlagnah-
men Betroffenen noch eine besondere Einbuße in 
ihren Rechten erleiden soll. Wie auch die Bestim-
mungen des Gesetzes, vor allem sein besonders an-
gegriffener Art. 3 aufzufassen sein mögen, für jeden 
Fall bedeutet das Gesetz eine Schlechterstellung ein-
zelner, die vom Befreiungsgesetz betroffen wurden; 
es wird damit bei Vorliegen einer zulässigen Woh-
nungsbeschlagnahme eine zusätzliche Benachteili-
gung wirtschaftlicher Art für diesen Personenkreis 
eingeführt. Anders bestimmt das BefreiungsgeseTz 
die Sühnemaßnahmen für die Betroffenen indivi-
duell nach den Verhältnissen des einzelnen Falles. 

3) Da das angefochtene Gesetz die Grundrechte 
der Art. 103 und 118 Abs. 1 BV verletzt, kann da-
hingestellt bleiben, ob es weiterhin auch dem 
Grundrecht des Art. 100 BV (Achtung der Würde 
der menschlichen Persönlichkeit) zuwiderläuft. 

c) Die Einschränkungen der Grundrechte der Art. 
103 und 118 Abs. 1 BV sind verfassungswidrig, es 
sei denn, daß sie durch Art. 184 BV gedeckt oder 
auf Grund des Art. 98 S. 2 BV zulässig sind. 

d) 1) Nach Art. 184 der BV wird nun die Gültig-
keit von Gesetzen, die gegen den Nationalsozialis-
mus und Militarismus gerichtet sind oder ihre Fol-
gen beseitigen wollen, durch die Verfassung nicht 
berührt oder beschränkt. Im Rahmen dieser Vor-
schrift hätte ein Bayer. Gesetz Grundrechte ent-
gegen der Verfassung, also besonders entgegen Art. 
98 S. 2, einschränken können. Zur Frage der Aus-
legung dieser Bestimmung hat der VfGH in der 
Entscheidung in Sachen Br. und anderer (Vf. 73, 65 
und 84-VII-48) schon Stellung genommen. Dort 
wurde an Hand der Entstehungsgeschichte der Vor-
schrift ausgeführt, daß Art. 184 BV auch n e u e Ge-
setze des naher bezeichneten Inhalts mit Abwei-

chung von Verfassungsbestimmuiigen zuläßt. Die 
Vorschrift des Art. 184 BV wurde weiter als eine 
Ausnahme- und Übergangsbestimmung gekennze ch-
net. Ihre Gültigkeit ist zeitlich nicht ausdrücklich 
begrenzt, sie wird aber von selbst hinfällig, wenn 
die außerordentlichen Verhältnisse überholt sind, zu 
deren Meisterung der Artikel aufgenommen worde.i 
ist. Dieser Zeitpunkt ist gegenwärtig noch nicht 
ei reicht. 

Es fragt sich nun im einzelnen, welche Gesetze 
ihrem Inhalte nach von den Schranken befreit sind, 
die durch die Verfassung sonst für den Gesetzgeber 
als verbindlich gezogen sind. In dieser Hinsicht hat 
der VfGH a. a. O. dahin Stellung genommen, daJ 
Art. 184 BV sich mit seinem Vorbehalt gegen den 
Nationalsozialismus und Militarismus a l s s o l -
c h e n wendet und die Beseitigung ihrer Folgen im 
Auge hat. Die Vorschrift deckt alle Gesetze, also 
generelle Normen, die diesem Zwecke dienen. Das 
ist, wie die frühere Entscheidung hervorhebt, be-
sonders dann der Fall, wenn die Gesetze Maßnah-
men vorsehen, durch die der Einfluß nationalsozia-
listischer Ideologen auf das politische Leben 
ferngehalten wird. So hat der' Gerichtshof den 
Rahmen des Art. 184 BV gewahrt gefunden 
bei einem Gesetz, das Mitläufern den Zugang 
zu gewissen Amtsstellen vorerst noch nicht er-
öffnet und bei einem weiteren Gesetz, das Mitläufer 
vom passiven Wahlrecht ausschließt. In dieser Re-
gelung wurde ein Mittel im Kampf gegen den Na-
tionalsozialismus und Militarismus erblickt, die Ge-
setze wurden als zulässige Maßnahmen im Sinna 
der Ausnahmevorschrift anerkannt. 

Festzuhalten ist also, daß ein unter Art. 184 BV 
fallendes Gesetz sich gegen den Nationalsozialismus 
a l s s o l c h e n wenden oder daß es die Beseitigung 
seiner Folgen zum Ziel haben muß. Das Ziel muB 
hinsichtlich der ersten Alternative nach dem S'nne 
des gesetzlichen Wortlautes einigermaßen allgemein 
und umfassend sein, mögen die im Einzelfall zur 
Erreichung dieses Zieles vorgesehenen Maßnahmen 
auch enger begrenzte Tatbestände darstellen. Der 
Vorbehalt dickt also Regelungen, die für die All-
gemeinheit oder doch für weitere Kreise eine Ab-
wehr des Nationalsozialismus bedeuten oder dia 
(zweite Alternative) die Aufhebung schädlicher Fol-
gen der überwundenen Epoche anstreben. Hiernach 
kommen Gesetze in Betracht, welche das öffentliche 
Leben von den Einwirkungen des Nationalsozialis-
mus befreien oder welche der Gefahr seiner Wie-
derbelebung begegnen. Diese Gesichtspunkte hebt 
auch der Bayer. Senat in seiner Stellungnahme als 
mögliche und erforderliche Zwecke derjenigen Ge-
setze hervor, die durch den Vorbehalt des Art. 184 
BV gedeckt sein sollen. 

2) Das Gesetz vom 17. 11. 1948 wurde im Entwurf 
als Gesetz über das Nutzungsrecht bei Siedlerstellen 
bezeichnet. Art. 1 des Entwurfs sprach nur von der 
Beschlagnahme von Siedlerhäusern für Wohnzwecke, 
nicht von der Beschlagnahme von Wohnungen po-
litisch Belasteter. Nur in der Begründung des Ent-
wurfs war erwähnt, daß ausgewiesene Siedler viel-
fach in die Siedlerstellen politisch Belasteter einge-
wiesen worden seien. Der Entwurf wollte Streitig-
keiten zwischen dem Eingewiesenen und dem Eigen-
tümer abschneiden. Er wollte wegen der nach sei-
ner Auffassung gewöhnlich fehlenden Möglichkeit 
einer friedlichen Einigung eine gesetzliche Regelung 
treffen. Der E n t w u r f war also seinem Wortlaut 
und Zwecke nach nicht gegen den Nationalsozialis-
mus gerichtet. Der G e s e t z gewordene Wortlaut 
bezieht sich auf die Beschlagnahme von Wohnungen 
p o l i t i s c h Belasteter. Hierbei ist aber zu be-
achten, daß der Eingewiesene möglicherweise selbst 
ein politisch Belasteter gewesen sein konnte. Der 
Eingewiesene erlangt nach dem Grundsatze des Ge-
setzes neben der Wohnung auch das Benützungs-
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recht an den Nebengebäuden und die Garten-
nutzung vom neuen Anbaujahr ab. Eine solche Re-
gelung einzelner Streitverhältnisse ist, auch wenn 
ein politisch Belasteter zugunsten eines Nichtbe-
lasteten benachteiligt wird, nicht gegen den Natio-
nalsozialismus a l s s o l c h e n gerichtet. Eine der-
artige Regelung kann auch nicht die Folgen des Na-
tionalsozialismus b e s e i t i g e n wollen. Die größe-
ren Gesichtspunkte, die für die Anwendung der 
Ausnahmevorschrift des Art. 184 BV zu fordern sind, 
fehlen deutlich. Durch wirtschaftliche Maßnahmen 
der vom Gesetz vorgesehenen Art wird der Natio-
nalsozialismus als solcher nicht getroffen, das öffent-
liche Leben vor seinen Nachwirkungen oder vor Er-
neuerungsgefahren nicht geschützt. Der wirkliche 
Zweck und „Wille" des Gesetzes war nach der Ab-
sicht des Gesetzgebers die Ordnung entstandener 
oder möglich werdender Streitigkeiten. Das Gesetz 
in Art. 184 BV findet daher keine Stütze. 

e) Die Entscheidung hängt hiernach wegen Fehlens 
des Rückhaltes aus Art. 184 BV noch davon ab, ob 
die in dem Gesetz enthaltenen Einschränkungen von 
Grundrechten nach der allgemeinen Bestimmung des 
Art. 98 Satz 2 BV zulässig sind. Es kommt also 
darauf an, ob die öffentliche Sicherheit, Sittlichkeit, 
Gesundheit oder Wohlfahrt die getroffene Regelung 
zwingend erfordert hat. Gebote der Sittlichkeit oder 
Gesundheit scheiden hierfür von vornherein aus. Es 
trifft aber auch der Gesichtspunkt der öffentlichen 
Sicherheit oder Wohlfahrt nicht zu. 

In der Begründung des ursprünglichen Entwurfs 
(der übrigens einen anderen Kreis traf als das 
schließliche Gesetz) ist allerdings erwähnt, daß zahl-
reiche Streitigkeiten entstanden seien, die sich nicht 
selten zu einer Gefährdung der öffentlichen S'cher-
heit ausgewachsen hätten; der Begriff der öffent-
lichen Sicherheit kann aber für den hier gegebenen 
Tatbestand aus den nachfolgenden Erwägungen nicht 
herangezogen werden. 

Ob der Begriff der öffentlichen Sicherheit im Art. 
98 BV der gleiche ist wie in Art. 48 BV kann da-
hingestellt bleiben. Bei der Entstehung der Ver-
fassung wurde im Verfassungsausschuß von einem 
Vertreter der Besatzungsmacht die Befürchtung aus-
gedrückt, daß der Begriff der Sicherheit und Wohl-
fahrt zu allgemein aufgefaßt werden und dadurch 
eine Gefährdung der Grundrechte eintreten könnte. 
Der Wortlaut der Bestimmung erfuhr keine Ände-
rung mehr, aber es wurde folgende Erklärung zu 
Protokoll gegeben: „Dadurch, daß die möglichen 
Einschränkungen der Grundrechte in der Verfassung 
selbst niedergelegt sind, wird der Gesetzgeber 
s t ä r k e r g e b u n d e n , als wenn der Verfassungs-
gerichtshof eine beliebige Reihe von Ausnahmen 
von den verfassungsmäßigen Bestimmungen durch 
Einzelentscheidungen zulassen würde." (Sten. Be-
richte über die Verhandlungen des Verfassungsaus-
schusses III, 745, 748 und die Verhandlungen der Ver-
fassunggebenden Landesversammlung Bd. IV 236, 
237.) Den Begriff der öffentlichen Sicherheit und 
Wohlfahrt im Sinne des Art. 98 BV nicht über-
mäßig weit zu fassen, entspricht dem zu vermu-
tenden Willen des Verfassungsgesetzgebers, ferner 
der Bedeutung der Grundrechte im demokratischen 
Staatswesen und den natürlichen Verhältnissen von 
Ausnahmen zur Regel (zum letzteren Punkt auch 
Nawiasky-Leußer S. 60 oben). In der vorliegenden 
Sache handelt es sich nur um eine bescheidene An-
zahl von Fällen privater Interessengegensätze, die 
das Gesetz zu lösen versucht hat. Hier kann nicht 
anerkannt werden, daß diese Regelung im Hinblick 
auf die ö f f e n t l i c h e S i c h e r h e i t o d e r 
W o h l f a h r t erforderlich war. Die Öffentlichkeit 
war von der Frage, w e m die Nutzungen zukommen, 
kaum berührt. Die Beteiligten aber konnten ohne 
Erlassung neuer Vorschriften ihr Recht finden, 
sei es außergerichtlich au fg rund gütlicher Verhand-
lungen, sei es im gerichtlichen Verfahren durch Ver-

gleich oder Urteil. Auf diesem Weg war es auch 
möglich, den besonderen Verhältnissen des Einzelfal-
les sachgemäß Rechnung zu tragen. Zu vergl. bei-
spielweise die Vorschrift des § 226 BGB (Schikane-
verbot) und die Bestimmung des Art.. 158 Satz 2 
BV, wonach offenbar Mißbrauch des Eigentums-
oder Besitzrechts keinen Rechtsschutz genießt. Ein 
starrer Eingriff in das Eigentum mit geringen Be-
richtigungsmöglichkeiten im Verwaltungsweg kann 
ferner nicht als z w i n g e n d gebotene Regelung an-
gesehen werden. Dieses zusätzliche Erfordernis kann 
keinesfalls als gegeben bejaht werden. Maßgebend 
muß der Grundsaz der „Verhältnismäßigkeit" sein, 
die konkrete vom Gesetz gegebene Ordnung müßte 
gegenüber der Unterlassung dieser Ordnung das 
„kleinere Übel" darstellen (zu vergl. die Entschei-
dung des Verfassungsgerichtshofs vom 27. November 
1948, GVB1. 1949, S. 39, 43). Die vom Gesetz getrof-
fene Regelung konnte ihrerseits aber zu neuen ern-
sten Gegensätzen führen und ungerecht wirken. 
Wägt man die Veranlassung zu dem Gesetz mit der 
Bedeutung des Eingriffes in gewährleistete Grund-
rechte ab, so ergibt sich klar, daß die vom Gesetz 
versuchte Regelung nicht im Interesse der öffent-
lichen Sicherheit oder Wohlfahrt z w i n g e n d er-
forderlich war. Das Gesetz bringt einen Eingriff, 
der auf der Grundlage des Wohnungsgesetzes der 
Verwaltungsbehörde nicht erlaubt gewesen wäre. 
Ebensowenig war von der Besatzungsmacht vor dem 
Inkrafttreten des Wohnungsgesetzes hierfür ei,i<ä 
rechtliche Handhabe gegeben. Die Gefahr von 
Streitigkeiten zwischen Alt- und Neusiedlern nach 
dem hier gegebenen Tatbestand, die an s:ch gewiß 
nicht zu verkennen ist, konnte jedoch nicht als so 
häufig und schwerwiegend angenommen werden, daß 
sich die radikale Lösung einer a l l g e m e i n e n 
Nutzungsentziehung zwingend aufdrängen mußte. 
Diesem Bedenken hatte auch der bayerische Senat 
schon in seiner früheren, nach Art. 41 BV erfolgten 
Stellungnahme Ausdruck gegeben, in der Einwen-
dungen gegen die ursprüngliche Fassung des Ge-
setzes erhoben wurden 

Die Einschränkung von Grundrechten durch das 
Gesetz war demnach i. S. des Art. 98 BV nicht zu-
lässig. Das Gesetz verstößt gegen die in den Art. 
103 und 118 BV gewährleisteten Grundrechte und 
damit gegen die Generalforderung des Art. 3 BV 
über die rechtsstaatliche Gestaltung des gesamten 
Staatslebens. Der Umfang der Grundstücke und ihr 
Gebrauch oder ihre Nutzung spielt für die Entschei-
dung keine Rolle. 

f) Die Nichtigkeit eines Gesetzes, das Grundrechte 
verfassungswidrig einschränkt, ergibt sich auf 
Grund dieses Tatbestandes von selbst (ipso jure). 
Darnach bestimmt sich der Zeitpunkt des Eintrittes 
der Nichtigkeit. Der Verfassungsgerichtshof hat die 
von selbst eingetretene Nichtigkeit nur nachträglich 
zu „erklären" (Art. 98 S. 4 BV), und zwar durch eine 
im GVB1. zu veröffentlichende Entscheidung VfGHG 
§ 54 Abs. 4. Durch eine solche Entscheidung wird 
die Nichtigkeit nicht erst rechtsbegründend ausge-
sprochen. 

In der v o r l i e g e n d e n Sache handelt es sich 
um ein n a c h dein Inkrafttreten der Verfassung er-
lassenes Gesetz. In diesem Falle liegt in dem Aus-
spruche der Nichtigkeit von selbst, daß das Gesetz 
von Anbeginn an als nichtig anzusehen ist. Die 
Feststellung der Nichtigkeit wirkt also, ohne da.ü 
dies hier ausdrücklich in der Formel hervorgehoben 
werden muß, auf den 1. Dezember 1948, den Zeit-
punkt des vorgesehenen Inkrafttretens des Ge-
setzes, zurück. Später eingetretene Änderungen der 
staatsrechtlichen Verhältnisse (Bonner Grundgesetz) 
stehen der Prüfung nach dem Bayerischen Verfas-
sungsrechte, die von den Beschwerdeführern begehrt 
worden ist, nicht entgegen (Art. 123 I, 139 des 
Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland). 
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Hiernach war ohne Einschränkung auszusprschen, 
d a ß das im Bayerischen GVB1. 1948 S. 260 ve rkün -
dete Gesetz über das Nutzungsrecht bei Wohnungs-
beschiagnahmen vom 17. November 1948 wegen un -
zulässiger Einschränkung von Grundrechten nichtig 
ist. 

Das Verfahren ist nach § 23 VfGHG kostenfrei. Es 
erschien jedoch billig, gemäß § 23 Abs. 2 S. 2 VfGHG 
die Ers ta t tung der notwendigen Kosten und Aus -
lage« der Beschwerdeführer im Verfahren vor dem 
Verfassungsgerichtshof einschließlich der für die Zu-

ziehung eines Rechtsbeistandes en t s tandenen no t r 
wendigen Kosten anzuordnen. Die Beiziehung e ines 
Rechtsbeis tandes w a r zur zweckentsprechenden 
Rechtsverfolgung erforderlich, da es sich u m die 
K lä rung schwieriger Rechtsfragen handel te . 

gez. Dr. Welsch, gez. Dr. Bauer, gez. Dr Decker , 

gez. Schmidt, gez. Meiser, gez. Happe l , 

gez. Dr. Holzinger. gez. Dr. Wintr ich, 

gez. Dr. Eichhorn, 
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